
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2025/006493]
14 MEI 2024. — Ministeriële omzendbrief betreffende het koninklijk

besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer
van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en
betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouver-
neurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. — Duitse
vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief
van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen
en Democratische Vernieuwing et van de Vice-eersteminister en
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 14 mei 2024
betreffende het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de
noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en
provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties
die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen (Belgisch
Staatsblad van 13 juni 2024).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2025/006493]
14. MAI 2024 — Ministerielles Rundschreiben über den Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 über die

Noteinsatzplanung und die Bewältigung von Notsituationen auf kommunaler und provinzialer Ebene und
über die Rolle der Bürgermeister und der Provinzgouverneure bei Krisenereignissen und in Krisensituationen,
die eine Koordinierung oder eine Bewältigung auf nationaler Ebene erfordern — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Rundschreibens der Ministerin des Innern, der Institutionellen
Reformen und der Demokratischen Erneuerung und des Vizepremierministers und Ministers der Sozialen Angelegen-
heiten und der Volksgesundheit vom 14. Mai 2024 über den Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 über die
Noteinsatzplanung und die Bewältigung von Notsituationen auf kommunaler und provinzialer Ebene und über die
Rolle der Bürgermeister und der Provinzgouverneure bei Krisenereignissen und in Krisensituationen, die eine
Koordinierung oder eine Bewältigung auf nationaler Ebene erfordern.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE
UND UMWELT UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

14. MAI 2024 — Ministerielles Rundschreiben über den Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 über die
Noteinsatzplanung und die Bewältigung von Notsituationen auf kommunaler und provinzialer Ebene und
über die Rolle der Bürgermeister und der Provinzgouverneure bei Krisenereignissen und in Krisensituationen,
die eine Koordinierung oder eine Bewältigung auf nationaler Ebene erfordern
Der Vizepremierminister und Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
An die Frauen und Herren Provinzgouverneure
An die Frauen und Herren Bürgermeister
1. Anwendungsbereich
Mit vorliegendem Rundschreiben werden einige Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 über

die Noteinsatzplanung und die Bewältigung von Notsituationen auf kommunaler und provinzialer Ebene und über die
Rolle der Bürgermeister und der Provinzgouverneure bei Krisenereignissen und in Krisensituationen, die eine
Koordinierung oder eine Bewältigung auf nationaler Ebene erfordern, verdeutlicht.1 Die zuständige Behörde für
Noteinsatzplanung und Krisenmanagement auf kommunaler Ebene ist der Bürgermeister. Auf provinzialer Ebene ist
dies der Gouverneur.2 Sofern nicht anders oder ergänzend angegeben, bezieht sich der Begriff ″zuständige Behörde″ in
vorliegender Unterlage daher auf diese beiden Behörden.

2. Organisation der Noteinsatzplanung auf kommunaler und provinzialer Ebene
2.1 Sicherheitsstab3

2.1.1 Organisation
Der Sicherheitsstab tritt regelmäßig - mindestens einmal im Jahr - zusammen, je nach den Erfordernissen der

Noteinsatzplanung und zur Vorbereitung auf Notsituationen.
2.1.1.1 Zusammensetzung des kommunalen Sicherheitsstabs
Gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 setzt sich der kommunale Sicherheitsstab (auch kommunales

Sicherheitsbüro genannt) aus dem Bürgermeister, dem Noteinsatzplanungskoordinator und mindestens einem
Vertreter jeder Disziplin zusammen.

Um eine angemessene Vertretung der an der lokalen Noteinsatzplanung beteiligten Akteure zu gewährleisten,
wird folgende Mindestzusammensetzung empfohlen:

- der Bürgermeister,
- der in Punkt 2.2 erwähnte Noteinsatzplanungskoordinator, vom Bürgermeister bestimmt,
- der Kommandant der zuständigen Hilfeleistungszone oder ein von ihm bestimmter Vertreter,
- der föderale Hygieneinspektor (FHI), unterstützt durch den Manager für psychosoziale Fragen (PSM) oder einen

anderen vom FHI bestimmten Vertreter der Disziplin 2,
- der lokale psychosoziale Koordinator (LPSK), der gemäß dem psychosozialen Einsatzplan (PSEP)4 der Disziplin 2

bestimmt wird,

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2025/006493]
14 MAI 2024. — Circulaire ministérielle relative à l’arrêté royal du

22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de
situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle
des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événe-
ments et de situations de crise nécessitant une coordination ou une
gestion à l’échelon national. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la
circulaire de la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique et du Vice-Premier ministre et Ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique du 14 mai 2024 relative à
l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la
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Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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- der Korpschef der zuständigen Polizeizone oder ein Offizier, der von ihm zu seiner Vertretung bestimmt wird,
- der Verantwortliche der Disziplin 4, vom Bürgermeister bestimmt,
- der in Punkt 2.5.3 erwähnte Informationsbeamte,
- ein Vertreter der zuständigen Notrufzentrale 112.
Ferner kann der Bürgermeister jede andere Person einladen, deren Anwesenheit er für die Erfüllung der Aufgaben

des Sicherheitsstabs für nützlich erachtet (Staatsanwaltschaft, Experten, Vertreter von Unternehmen, verschiedene
Betreiber, ...).

2.1.1.2 Zusammensetzung des provinzialen Sicherheitsstabs
Gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 setzt sich der provinziale Sicherheitsstab zusammen aus dem

Gouverneur, dem Noteinsatzplanungskoordinator, einem Vertreter der Notrufzentrale 112 und mindestens einem
Vertreter jeder Disziplin.

Um eine angemessene Vertretung der an der provinzialen Noteinsatzplanung beteiligten Akteure zu gewähr-
leisten, wird folgende Mindestzusammensetzung empfohlen:

- der Gouverneur,
- der in Punkt 2.2 erwähnte Noteinsatzplanungskoordinator, vom Gouverneur bestimmt,
- der beziehungsweise die Kommandanten der zuständigen Hilfeleistungszone(n) oder der beziehungsweise die

vom Zonenkommandanten bestimmten Vertreter,
- der FHI, unterstützt durch den PSM oder einen anderen vom FHI bestimmten Vertreter der Disziplin 2,
- ein Verbindungsoffizier der lokalen Polizei,
- der Direktor-Koordinator der föderalen Polizei,
- der vom Generaldirektor der Zivilen Sicherheit bestimmte Vertreter der Direktion Zivilschutz,
- der Befehlshaber der Provinz der Landesverteidigung,
- der in Punkt 2.5.3 erwähnte Informationsbeamte,
- ein Verantwortlicher der zuständigen Notrufzentrale 112.
Ferner kann der Gouverneur jede andere Person einladen, deren Anwesenheit er für die Erfüllung der Aufgaben

des Sicherheitsstabs für nützlich erachtet (Staatsanwaltschaft, Experten, Betreiber, ...).
2.1.1.3 Vorsitz
Den Vorsitz des Sicherheitsstabs führt der Bürgermeister beziehungsweise der Gouverneur. Der Vorsitzende ist für

die Organisation der Versammlungen verantwortlich. Mit Unterstützung des Noteinsatzplanungskoordinators leitet er
die Diskussionen auf der Grundlage der festgelegten Tagesordnung und sorgt für den reibungslosen Ablauf der
Versammlung und die multidisziplinäre Arbeitsweise.

2.1.1.4 Sekretariat
Der Noteinsatzplanungskoordinator bereitet die Versammlungen des Sicherheitsstabs vor und übernimmt die

Sekretariatsaufgaben. In dieser Funktion ist er für die Vorbereitung der Tagesordnung und die Erstellung des Berichts
verantwortlich. Er gewährleistet die Weiterverfolgung der Beschlüsse und die Kontinuität der Arbeit.

2.1.2 Aufträge
Der Sicherheitsstab unterstützt die zuständige Behörde bei der Ausführung der in Art. 3 § 2 des Königlichen

Erlasses vom 22. Mai 2019 erwähnten Aufgaben.
In diesem Rahmen beteiligt sich der Sicherheitsstab an folgenden Aufträgen:
- Ermittlung der auf dem Gebiet vorhandenen Risiken und Kommunikation in Bezug auf diese Risiken,
- Analyse der im Gebiet ermittelten Risiken und Festlegung der Handlungsschwerpunkte, die sich aus dieser

Risikoanalyse ergeben,
- Festlegung - auf der Grundlage der Risikoermittlung und -analyse - der Arbeitszeit, die der Noteinsatzplanungs-

koordinator den ihm zufallenden Aufträgen widmen muss, sodass diese vollständig und effizient erfüllt werden
können,

- Überwachung der Erstellung von Noteinsatzplänen (NEP)5,
- Annahme der NEP und gegebenenfalls Vorlage der NEP bei der zuständigen Behörde zur Billigung gemäß

Punkt 2.3.5 Billigung,
- Sicherstellung, dass die Disziplinen ihren jeweiligen monodisziplinären Einsatzplan6 ausarbeiten und fort-

schreiben, und Überprüfung der Übereinstimmung mit den NEP und der Interaktionen mit den anderen Disziplinen,
- Überprüfung der Übereinstimmung der internen Notfallpläne mit dem betreffenden besonderen Noteinsatzplan

(BNEP)7, den die zuständige Behörde in Bezug auf ein bestimmtes Risiko ausgearbeitet hat,
- Besprechung der vorherigen Information der Bevölkerung über (lokale) Risiken im Zusammenhang mit einer

resilienten Gesellschaft,
- Beratung der Behörde in Bezug auf die Einrichtung und das reibungslose Funktionieren der für die Bewältigung

von Notsituationen erforderlichen Infrastruktur, wie in Nr. 3.3.2.2 beschrieben, insbesondere durch Mitteilung der
Bedürfnisse der Disziplinen,

- Vorbereitung des Informationsflusses mit anderen Behörden/Akteuren, unter anderem über das nationale
Sicherheitsportal,

- Planung und Entwicklung eines Konzepts für multidisziplinäre Übungen und Bereitstellung von Beauftragten,
die bei der Organisation und Ausarbeitung der Übungen behilflich sind,

- multidisziplinäre Risikoanalyse und Ergreifung von Vorsorgemaßnahmen im Rahmen der Organisation von
Großereignissen, es sei denn, die Behörde hat diese Aufgabe einer anderen multidisziplinären Einrichtung übertragen,

- Besprechung der Auswertung von realen Notsituationen, Ereignissen und Übungen sowie Weiterverfolgung der
sich daraus ergebenden Maßnahmen,

- Fortschreibung und regelmäßige Überarbeitung der Noteinsatzplanung, je nach den im Gebiet vorhandenen
Risiken und auf der Grundlage der Auswertungen von realen Notsituationen und Übungen.

2.1.3 Zusammenarbeit
Bei der Erfüllung dieser Aufträge kann ein kommunaler Sicherheitsstab eng mit den Sicherheitsstäben anderer

Gemeinden in einem gemeinsamen Sicherheitsstab zusammenarbeiten.
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Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit können die Sicherheitsstäbe dauerhaft gemeinsam zusam-
mentreten, um ihre Aufgaben in der Noteinsatzplanung zu erfüllen und allgemeine strategische Aspekte zu
besprechen, die anderenfalls in jedem kommunalen Sicherheitsstab einzeln behandelt würden. Ferner können ad hoc
gemeinsame Sicherheitsstäbe organisiert werden, zum Beispiel bei Großereignissen oder Risiken, die potenziell das
Gebiet mehrerer Gemeinden betreffen können.

Zu Beginn einer strukturellen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sicherheitsstäben werden die erforderli-
chen praktischen Vorkehrungen in Form von Zusammenarbeitsabkommen und/oder Geschäftsordnungen getroffen.
Idealerweise sollten dabei folgende Punkte geklärt werden:

- Zusammensetzung des gemeinsamen Sicherheitsstabs (mit allen betroffenen Bürgermeistern und Noteinsatzpla-
nungskoordinatoren),

- Art und Weise, wie der Vorsitzende bestimmt wird,
- Person, die die Rolle des Sekretärs übernimmt,
- Ort und Häufigkeit der Versammlungen,
- Verteilung der Lasten (sowohl materieller als auch finanzieller Art),
- Mindestausstattung des Versammlungsraums,
- Art und Weise, wie die Geschäftsordnung geändert werden kann,
- Beschreibung der Aufgaben des Noteinsatzplanungskoordinators / Verteilung der Aufgaben zwischen den

Noteinsatzplanungskoordinatoren,
- Beschreibung der Aufgaben der lokalen Akteure, mit denen der Noteinsatzplanungskoordinator eng interagiert

(Informationsbeamter, lokaler psychosozialer Koordinator, Vertreter der Disziplin 4, ...), und Verteilung der Aufgaben
zwischen ihnen.

Diese Zusammenarbeit ändert nichts an der Tatsache, dass jede Gemeinde über einen allgemeinen Noteinsatzplan
(ANEP) verfügen muss.

2.2 Noteinsatzplanungskoordinator
2.2.1 Funktionsbeschreibung und Aufgaben
Der Noteinsatzplanungskoordinator ist die Referenzperson der für die Noteinsatzplanung zuständigen Behörde.

In dieser Eigenschaft analysiert er die Bedürfnisse in Bezug auf die Noteinsatzplanung auf der Grundlage einer
Verfolgung des aktuellen Geschehens, der Entwicklung der Risiken und der anwendbaren Vorschriften, der
gewonnenen Erfahrungen und des technologischen Fortschritts, um die zuständige Behörde über die zu ergreifenden
Maßnahmen zu beraten und die Arbeit des Sicherheitsstabs zu unterstützen.

Der Noteinsatzplankoordinator erfüllt die in Art. 4 § 4 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 festgelegten
allgemeinen Aufträge. Im Rahmen der Noteinsatzplanung erfüllt der Noteinsatzplanungskoordinator unter anderem
folgende Aufgaben:

- Unterstützung der zuständigen Behörde bei der Organisation und Vorbereitung der Versammlungen des
Sicherheitsstabs,

- Koordinierung der Risikoermittlung und der Reaktionen darauf, beispielsweise durch Einsetzung einer
Ad-hoc-Arbeitsgruppe, die dem Sicherheitsstab gegenüber rechenschaftspflichtig ist,

- Unterstützung der zuständigen Behörde und des Sicherheitsstabs oder einer anderen Einrichtung, die speziell mit
dieser Aufgabe betraut ist, bei der multidisziplinären Risikoanalyse und der Ergreifung von Vorsorgemaßnahmen bei
Großereignissen,

- Koordinierung der Vorbereitung der NEP8 mit den lokalen Akteuren, zum Beispiel durch die Schaffung einer
Ad-hoc-Arbeitsgruppe, die dem Sicherheitsstab rechenschaftspflichtig ist,

- Begleitung der Noteinsatzplanung und der Vorbereitung des Informationsflusses mit anderen Behörden/Akteuren,
unter anderem über das nationale Sicherheitsportal,

- auf kommunaler Ebene: Unterstützung der lokalen psychosozialen Koordinatoren bei der Einrichtung eines
PSEP-Netzwerks, bei Schulungen und bei der Organisation von Übungen,

- Unterstützung der zuständigen Behörde bei der Organisation des Krisenzentrums / der Krisenzentren
(Antizipierung des Materialbedarfs),

- Erneuerung der Hardware und Aktualisierung der Software,
- Bereitstellung praktischer und logistischer Verfahren für das Öffnen und Einrichten von Räumen und den

Anschluss der Geräte,
- Bereitstellung von Unterstützungspersonal in Notsituationen usw.,
- Vernetzung mit anderen Behörden und anderen öffentlichen oder privaten Partnern, auch durch Ausarbeitung

von Zusammenarbeitsabkommen,
- Übertragung aller eventuellen Initiativen auf überlokaler Ebene im Bereich Noteinsatzplanung und Krisenma-

nagement auf die lokalen Bedürfnisse und anschließend deren Umsetzung,
- Unterstützung der zuständigen Behörde und des Sicherheitsstabs bei der Organisation und Nachbereitung von

Übungen,
- Unterstützung der zuständigen Behörde und des Sicherheitsstabs bei der Auswertung von realen Notsituationen

und Übungen und bei der Weiterverfolgung der sich daraus ergebenden Maßnahmen,
- Unterstützung bei lokalen Maßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung (Informationsveranstaltungen,

Gedenkfeiern, Verweisung an lokale Hilfsdienste für administrative Unterstützung auf allen Ebenen, ...).
Die Aufgaben, die der Noteinsatzplanungskoordinator während des Krisenmanagements und de Zeitraums der

Wiederherstellung ausführt, werden in den Punkten 3.3.2.4 beziehungsweise 4.2 des vorliegenden Rundschreibens
beschrieben.

2.2.2 Profil des Noteinsatzplanungskoordinators9

Es obliegt jeder zuständigen Behörde, eine auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Funktionsbeschrei-
bung zu erstellen und dabei möglichst die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen.

Angesichts der zahlreichen Aufträge, die der Noteinsatzplanungskoordinator in seiner Funktion zu erfüllen hat,
wird empfohlen, diese Funktion in Vollzeit auszuüben oder sie zumindest mit anderen sicherheitsrelevanten
Verantwortlichkeiten zu kombinieren. Wichtig ist auch, dass zwischen der zuständigen Behörde und dem
Noteinsatzplanungskoordinator ein Vertrauensverhältnis entsteht.
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Bürgermeister, die - unter Berücksichtigung der Risikoanalyse für ihr Gemeindegebiet und der Stellungnahme
ihres Sicherheitsstabs hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen - der Ansicht sind, dass die Bestimmung eines
Vollzeit-Noteinsatzplanungskoordinators nicht gerechtfertigt ist, können sich künftig mit einer oder mehreren anderen
Gemeinden einen Noteinsatzplanungskoordinator teilen (siehe 2.2.5 Zusammenarbeit). Dadurch wird sichergestellt,
dass der Noteinsatzplanungskoordinator in diesem Bereich spezialisiert ist.

Der Noteinsatzplanungskoordinator verfügt mindestens über Grundkenntnisse in folgenden Materien:

- Risikoanalyse

- Noteinsatzplanung und Bewältigung von Notsituationen,

- Arbeitsweise der Disziplinen,

- lokaler Kontext und die Funktionsweise der lokalen Verwaltungen, Einrichtungen und des sozialen Gefüges.

Der Noteinsatzplanungskoordinator gewährleistet eine konzertierte und multidisziplinäre Arbeitsmethode. Bei
der Unterstützung und Beratung der zuständigen Behörde berücksichtigt der Noteinsatzplanungskoordinator die
Interessen, Bedürfnisse und Arbeitsweisen aller Disziplinen. Aus diesem Grund kann ein aktives Mitglied des
Berufspersonals einer Disziplin trotz seiner Erfahrung und Fähigkeiten nicht als Noteinsatzplanungskoordinator
fungieren.

2.2.3 Schulung

Der Noteinsatzplanungskoordinator muss seine Kenntnisse und seine Fähigkeiten in Bezug auf Noteinsatzpla-
nung und Krisenmanagement auf dem neuesten Stand halten. Zu diesem Zweck muss der Noteinsatzplanungskoor-
dinator regelmäßig an Schulungen zur Noteinsatzplanung und zum Krisenmanagement teilnehmen, einschließlich
praktischer, kompetenzorientierter Schulungen, Seminare, Studientage usw.

Um seine Funktion als Noteinsatzplanungskoordinator während des Krisenmanagements erfüllen zu können, ist
es darüber hinaus unerlässlich, durch die aktive Teilnahme an Übungen Erfahrungen zu sammeln.

2.2.4 Kontinuität des Dienstes

Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Funktion des Noteinsatzplanungskoordinators durchlaufend
wahrgenommen werden kann. Es wird empfohlen, ein Bereitschafts- oder Vertretungssystem einzurichten, insbeson-
dere für den Fall, dass der Noteinsatzplanungskoordinator nicht verfügbar oder abwesend ist. Zu diesem Zweck
können Vereinbarungen zwischen Gemeinden getroffen werden. Es ist wichtig, die Unterscheidung zwischen
Vertretung und Unterstützung im Auge zu behalten. Im Falle einer Vertretung ist es notwendig, dass der vertretende
Noteinsatzplanungskoordinator zumindest mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist. Wenn ein anderer Notein-
satzplanungskoordinator lediglich zur Unterstützung auftritt, ist eine Begleitung erforderlich, wie in Punkt 2.2.5.2
erläutert. Die lokale Verankerung ist in diesem Fall weniger wichtig.

2.2.5 Zusammenarbeit

2.2.5.1 Verschiedene Gemeinden teilen sich einen oder mehrere Noteinsatzplanungskoordinatoren

Der Königliche Erlass vom 22. Mai 2019 sieht zahlreiche Möglichkeiten für die Zusammenarbeit von Gemeinden
bei der Noteinsatzplanung vor. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Gemeinden besteht für Bürgermeister die
Möglichkeit, sich einen oder mehrere Noteinsatzplanungskoordinator zu teilen.

Diese Art der Zusammenarbeit bietet einige Vorteile und ermöglicht zudem offensichtliche Größenvorteile. Die
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und die Bündelung von Mitteln werden gefördert, insbesondere wenn sie auf
eine stärkere Professionalisierung der Noteinsatzplanung und des Krisenmanagements abzielen, indem sie Notein-
satzplanungskoordinatoren ermöglichen, sich ausschließlich mit diesen Themen zu beschäftigen.

Wenn ein Noteinsatzplanungskoordinator seine Funktion bei mehreren Gemeinden ausübt, kann er sich in Vollzeit
mit der Materie beschäftigen und seine Kenntnisse schnell erweitern. Dies ermöglicht ihm außerdem, ein Netzwerk von
Akteuren aufzubauen oder zu stärken, die in den verschiedenen Gemeinden an der Noteinsatzplanung beteiligt sind.

Eine solche Form der Zusammenarbeit erleichtert auch den Austausch bewährter Praktiken und die Harmonisie-
rung der Noteinsatzplanung der verschiedenen Gemeinden.

Um eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Gemeinden bei der Noteinsatzplanung zu ermöglichen, müssen jedoch
mehrere Grundsätze beachtet werden:

- Der Noteinsatzplanungskoordinator muss lokal verankert sein. Er muss über ausreichende und relevante
Kenntnisse des Gebiets, für das er verantwortlich ist, und der lokalen Verwaltungen und Partner, mit denen er
zusammenarbeiten wird, verfügen. Wenn ein Noteinsatzplanungskoordinator die Bürgermeister von zu vielen
verschiedenen Gemeinden unterstützen muss, kann dies bedeuten, dass er zu wenig über die besonderen Bedürfnisse,
Anfälligkeiten und spezifischen Risiken des Gebiets weiß, für das er verantwortlich ist. Das Engagement und die
Einbindung auf lokaler Ebene in den täglichen Betrieb der zuständigen Behörden schaffen ein Vertrauensverhältnis
zwischen dem Bürgermeister, dem Noteinsatzplanungskoordinator und den Disziplinen, das bei der Bewältigung von
Notsituationen von entscheidender Bedeutung ist.

- Die Größenordnung, in der die Zusammenarbeit organisiert wird, wird am besten in Absprache mit dem
Sicherheitsstab/den Sicherheitsstäben und auf der Grundlage einer Risikoanalyse10 bestimmt, die auf folgenden
gewichteten Parametern beruht: Bevölkerung, Fläche, Ereignisse, Industrie, Verkehr (Autobahnen, Kanäle/Flüsse,
Eisenbahnlinien, Pipelines), Schulen (Standort und Anzahl der Schüler), Pflegeheime/Alten- und Pflegeheime und
andere gemeinschaftliche Einrichtungen.

- Anhand derselben Parameter können klare Vereinbarungen über die Beschäftigung, die Arbeitszeiten, die
Versicherung und die Finanzierung des gemeindeübergreifenden Noteinsatzplanungskoordinators getroffen werden.
Diese Vereinbarungen werden gemäß den regionalen Verordnungen über die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden
schriftlich festgelegt.

2.2.5.2 Unterstützung der Noteinsatzplanungskoordinatoren durch andere Behörden während einer Notsituation

Angesichts der zahlreichen Aufgaben, die im Rahmen der Bewältigung einer Notsituation zu erledigen sind, ist es
wichtig, dass der Noteinsatzplanungskoordinator auf ein Netzwerk von Mitarbeitern und/oder Partnern zurück-
greifen kann, die ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben unterstützen können.

Zu diesem Zweck wird empfohlen, Unterstützungsteams aus Mitarbeitern der lokalen Verwaltung einzurichten
und zu schulen. Es kann auch angebracht sein, Zusammenarbeitsabkommen mit anderen Gemeinden oder dem
zuständigen Gouverneur abzuschließen.
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Darüber hinaus gibt es auf überlokaler Ebene Unterstützungsteams und -netzwerke von Noteinsatzplanungsko-
ordinatoren. Den Bürgermeistern wird empfohlen, sich an die Föderalen Dienste der Provinzgouverneure und das
Nationale Krisenzentrum (NCCN) zu wenden, um Informationen über die verschiedenen bestehenden Mechanismen
zu erhalten.

Achtung: Wie der Name schon sagt, können Unterstützungsteams nur Aufgaben zur Unterstützung des
Krisenmanagements durchführen. Wenn auf diese Teams zurückgegriffen wird, ist es daher wichtig, die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, damit sie von einem Mitarbeiter mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich der
Noteinsatzplanung und/oder der örtlichen Gegebenheiten empfangen und begleitet werden. Der lokale Noteinsatz-
planungskoordinator bleibt in jedem Fall die Kontaktperson für die zuständige Behörde. Diese Behörde ist ihrerseits
weiterhin für die strategische Koordination der Notsituation verantwortlich.

2.2.6 Identifizierungskarte des Noteinsatzplanungskoordinators
Gemäß Artikel 4 § 5 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 wird die Funktion des Noteinsatzplanungskoor-

dinators mit einer persönlichen Identifizierungskarte, die gemäß den vom Minister des Innern durch Ministeriellen
Erlass festgelegten Bedingungen und Modalitäten ausgestellt wird, offiziell.

Die Identifizierungskarte bescheinigt, dass der Inhaber als Noteinsatzplanungskoordinator bei der zuständigen
Behörde, die auf der Karte aufgeführt ist, tätig ist. Diese Identifizierungskarte ermöglicht es ihrem Inhaber also, sich
in seiner Rolle als Noteinsatzplanungskoordinator gegenüber den an der Noteinsatzplanung und am Krisenmanage-
ment beteiligten Personen und Diensten auszuweisen.

In einer Notsituation oder bei einem Ereignis, das zu einer solchen Situation führen könnte, bescheinigt die
Identifizierungskarte, dass die physische Präsenz des Inhabers an dem Ort erforderlich ist, an dem die strategische
Koordination der Notsituation organisiert wird, und zwar gemäß Artikel 32 § 1 des Königlichen Erlasses vom
22. Mai 2019.

Wenn der Dir-PC-Ops die Anwesenheit des Noteinsatzplankoordinators in der PC-Ops genehmigt, ermöglicht die
Identifizierungskarte dem Noteinsatzplanungskoordinator, sich gegenüber der Disziplin 3 zu identifizieren, um
Zugang zur PC-Ops zu erhalten.

Die zuständige Behörde stellt sicher, dass der Noteinsatzplanungskoordinator über eine persönliche Identifizie-
rungskarte verfügt, um seine Arbeit zu erleichtern.

2.3 Allgemeiner Noteinsatzplan (ANEP)/Besonderer Noteinsatzplan (BNEP)
2.3.1 Unterschied allgemeiner Noteinsatzplan und besonderer Noteinsatzplan
Bürgermeister und Gouverneure sind verpflichtet, einen allgemeinen Noteinsatzplan (ANEP) zu erstellen, der die

allgemeinen Richtlinien und erforderlichen Informationen im Hinblick auf die Bewältigung von Notsituationen auf
ihrem Gebiet enthält11. Der ANEP sollte eine Antwort auf möglichst viele Risiken bieten und so breit wie möglich
angelegt sein. Spezifische Merkblätter zu bestimmten Risiken/Verfahren können dem ANEP eventuell beigefügt
werden.

BNEP müssen nur für Risiken erstellt werden, für die die Erstellung eines BNEP in spezifischen Rechtsvorschriften
oder Regelungen vorgeschrieben ist12. Die Notwendigkeit, einen BNEP mit spezifischen zusätzlichen Bestimmungen
für ein bestimmtes Risiko zu erstellen, wird von der zuständigen Behörde und ihrem Sicherheitsstab unter besonderer
Berücksichtigung der Besonderheit und der Bedeutung des Risikos beurteilt.

2.3.2 Inhalt und Struktur der Pläne
In den Artikeln 5 und 6 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 ist der Mindestinhalt von Noteinsatzplänen

festgelegt. Die Standardstrukturen der ANEP und BNEP werden in das nationale Sicherheitsportal aufgenommen. Dort
sind Rubriken für die obligatorischen Teile, aber auch für eventuelle Zusatzinformationen vorgesehen.

2.3.3 Noteinsatzplanungszonen
Wenn ein BNEP für ein bestimmtes, lokal begrenztes Risiko erstellt wird, wird darin eine Noteinsatzplanungszone

festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Zone, für die die Maßnahmen, die für die Bewältigung einer Notsituation in
Bezug auf dieses Risiko erforderlich sind, im Voraus in einem BNEP festgelegt werden.

Für Seveso-Risiken ist die Noteinsatzplanungszone das gesamte Gebiet der vom Betreiber in seinem Sicherheits-
bericht mitgeteilten Risikobereiche.

Die nuklearen Noteinsatzplanungszonen sind im Königlichen Erlass vom 1. März 2018 zur Festlegung des
Noteinsatzplans für nukleare und radiologische Risiken für das belgische Staatsgebiet festgelegt13.

Noteinsatzplanungszonen sind nicht mit Reflexzonen, die durch den Reflexperimeter begrenzt werden, zu
verwechseln (siehe Punkt 3.2.5.1 Reflexperimeter). Die Reflexzone ist das Gebiet, das der Gefahrenquelle beziehungs-
weise dem Ort der Notsituation am nächsten liegt und in dem eine sehr große Gefahr für die Einsatzdienste besteht
oder erwartet werden kann. Diese Zone, die auch im Rahmen eines BNEP im Voraus festgelegt werden kann, wird
eingerichtet, bis der Dir-PC-Ops die Einsatzzone genau festgelegt hat.

Noteinsatzplanungszonen sind auch nicht mit Einsatzzonen zu verwechseln (siehe Punkt 3.2.5.2 Einsatzzonen).
Diese Zonen werden konkreten Notsituation entsprechend gemäß den Anweisungen des Dir-PC-Ops abgegrenzt und
innerhalb dieser Zone werden die zur Bewältigung der Notsituation erforderlichen Maßnahmen getroffen und
durchgeführt. Je nach den Umständen der Notsituation wird die Einsatzzone nicht unbedingt mit der in den Plänen
festgelegten Reflexzone oder der Noteinsatzplanungszone übereinstimmen.

2.3.4 Fortschreibung und Überarbeitung
ANEP und eventuelle BNEP werden regelmäßig fortgeschrieben, um beispielsweise die Alarmierungsschemas auf

dem neuesten Stand zu halten.
Auch der Inhalt der NEP muss regelmäßig überprüft werden, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. Die erfolgt

im Anschluss an die Auswertung von Übungen und die Bewältigung von Notsituationen. Es wird empfohlen,
Noteinsatzpläne mindestens alle fünf Jahre einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen.

2.3.5 Billigung
Gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit werden die kommunalen ANEP vom

Gouverneur und die provinzialen ANEP von dem für Inneres zuständigen Minister gebilligt. Im Rahmen einer
Fortschreibung ist eine Billigung nur dann erforderlich, wenn eine Überarbeitung wesentliche Elemente des Plans
betrifft, deren Änderung sich auf die Organisation der strategischen Koordination und die Grundsätze multidiszipli-
närer Einsätze auswirkt.

Bei BNEP gilt das Billigungsverfahren nur für BNEP, bei denen in den Rechtsvorschriften eine Billigung durch die
übergeordnete Behörde vorgesehen ist.
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Die Billigung der provinzialen Noteinsatzpläne durch den für Inneres zuständigen Minister erfolgt nach dem
Verfahren, das in der Anlage zur Billigung der provinzialen Noteinsatzpläne festgelegt ist.

2.3.6 Nutzung des nationalen Sicherheitsportals
a) Bereitstellung von NEP:
Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, ihre NEP über das nationale Sicherheitsportal mit Behörden und

Diensten, zu deren Aufträgen des öffentlichen Dienstes die Bewältigung von Notsituationen gehört, zu teilen. Alle
Änderungen an den NEP müssen ebenfalls in das nationale Sicherheitsportal eingetragen werden.

b) Erstellung von NEP:
Das nationale Sicherheitsportal enthält darüber hinaus ein Online-Tool zur Erstellung von NEP. Die Verwendung

dieses Tools ist nicht verpflichtend. Durch die Verwendung dieses Tools können die zuständigen Behörden ihren NEP
direkt im nationalen Sicherheitsportal erstellen, bearbeiten und teilen. Die Nutzung des nationalen Sicherheitsportals
für die Erstellung von NEP kann somit den zuständigen Behörden die Einhaltung ihrer Verpflichtungen erleichtern.

2.4 Monodisziplinärer Einsatzplan14

Jede Disziplin erstellt einen monodisziplinären Einsatzplan, in dem die Einsatzmodalitäten dieser Disziplin gemäß
dem kommunalen oder provinzialen ANEP enthalten sind. Der monodisziplinäre Einsatzplan wird auf der Ebene
ausgearbeitet, auf der die Disziplin organisiert ist. Bestimmte Disziplinen verfügen über überlokale monodisziplinäre
Einsatzpläne, die auf die lokale Ebene übertragen werden müssen.

In einem monodisziplinären Einsatzplan werden Verfahren und etwaige Vereinbarungen festgelegt, die unter
anderem Folgendes betreffen:

- Alarmierung und Aktivierung des Plans,
- Sicherheitsvorkehrungen für Einsatzkräfte (individuelle Schutzausrüstung, Sicherheitsabstand usw.),
- materielle und personelle Verstärkung,
- Aufgabenverteilung,
- Kommunikation innerhalb der Disziplin,
- Befehlsführung und Übertragung der Befehlsführung in den verschiedenen Phasen,
- Vertretung der Disziplin in der PC-Ops und im Koordinierungsausschuss,
- unmittelbar einsatzfähige oder abrufbare Mittel.
Der Umsetzung der multidisziplinären Zusammenarbeit und der Interaktion und Kommunikation mit anderen

Disziplinen und der zuständigen Behörde, wie im ANEP geregelt, gilt ebenfalls besondere Aufmerksamkeit. Sofern
jeder Einsatzdienst zunächst seine vorrangigen Aufträge innerhalb einer bestimmten Disziplin erfüllt, kann er je nach
den verbleibenden personellen und materiellen Ressourcen andere Disziplinen bei der Erfüllung ihrer Aufträge
unterstützen und/oder mit ihnen zusammenarbeiten. Daher ist es notwendig, sich bereits bei der Erstellung der Pläne
auf multidisziplinärer Ebene im Sicherheitsstab abzustimmen.

Konkret sollen die monodisziplinären Einsatzpläne Folgendes ermöglichen:
- alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aufträge, die Leitung und die Koordinierung der

verschiedenen Einsatzkräfte der Disziplin zu gewährleisten, ohne auf die Einrichtung einer PC-Ops und/oder eines
Koordinierungsausschusses warten zu müssen,

- schnell, strukturiert und gut vorbereitet zu reagieren, um die höchstmögliche Qualität und Kontinuität zu
gewährleisten,

- dem operativen Leiter der Disziplin zu erlauben, seine (personellen und materiellen) Mittel monodisziplinär zu
verstärken, wenn diese zur Bewältigung der Notsituation nicht ausreichen,

- die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu organisieren.
Bezüglich der monodisziplinären Einsatzpläne der Disziplinen 1, 3 und 4 wird auf die monodisziplinären Anlagen

zu vorliegendem Rundschreiben verwiesen und bezüglich der Disziplin 2 auf die auf nationaler Ebene angenommenen
monodisziplinären Einsatzpläne (Medizinischer Einsatzplan (MEP)15, PSEP16, Sanitärer Einsatzplan und Risikoplan
Kundgebung (PRIMA)).

Im Rahmen von Disziplin 2 sind die lokalen Behörden insbesondere dafür verantwortlich, ihren allgemeinen
Noteinsatzplan um eine psychosoziale Komponente zu erweitern (siehe 2.6 Psychosoziale Betreuung von Betroffenen
in der Gemeinde). Sie sind auch für die Erstellung des monodisziplinären Einsatzplans für Disziplin 5 verantwortlich
(siehe 2.5.2 Monodisziplinärer Einsatzplan der Disziplin 5).

2.5 Information der Bevölkerung
2.5.1 Risikokommunikation
Die Disziplin 5 erfüllt die im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 beschriebenen Aufgaben. Eine dieser Aufgaben

ist die Vorabinformation: Die Bürger sollen über die vorhandenen Risiken, die Noteinsatzpläne der Behörden und
Einsatzdienste und das Verhalten vor, während und nach einer Notsituation informiert werden. Das Ziel dieser
Risikokommunikation ist es, die Autonomie der Bürger zu stärken und so zu einer resilienteren Gesellschaft
beizutragen.

In diesem Zusammenhang ist Disziplin 5 für die Entwicklung, Ausarbeitung und Umsetzung einer Risikokom-
munikationsstrategie verantwortlich, die im Sicherheitsstab besprochen und von der zuständigen Behörde gebilligt
wird. Dazu gehört die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die verschiedenen Risiken, die auf dem Gebiet der
Gemeinde oder der Provinz vorhanden sind, für ihre potenziellen Folgen und für die Maßnahmen, die jeder ergreifen
kann, um diese Risiken zu vermeiden oder ihre Folgen zu begrenzen.

Die Strategie der Risikokommunikation dient drei Zielen, die sich positiv auf das Krisenmanagement auswirken:
- pädagogischer Aspekt: Information und Sensibilisierung der Bevölkerung über die in ihrem Lebensumfeld

ermittelten Risiken,
- Resilienz: Sensibilisierung der Bevölkerung für Maßnahmen, mit denen sich die Auswirkungen dieser Risiken

begrenzen lassen,
- relationaler Aspekt: Beitrag zur Vertrauensbildung zwischen Behörden, Einsatzdiensten und der Bevölkerung.
Ziel ist es, die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, durch die Einbindung in eine kollektive Kultur des Risiko- und

Krisenmanagements eine aktive Rolle bei der Gewährleistung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit ihrer
Angehörigen zu spielen.
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Die Risikokommunikation soll ein möglichst umfassendes Bild und eine möglichst objektive Einschätzung der
Risiken vermitteln, damit die Bürger die Situation in ihrem Lebensumfeld richtig einschätzen können. Die lokale
Bevölkerung muss von der zuständigen Behörde in geeigneter Weise über Folgendes informiert werden:

- Risiken, denen sie ausgesetzt sein kann,
- von den zuständigen Behörden ergriffene Vorbeugungsmaßnahmen zur Begrenzung dieser Risiken,
- von den Behörden ergriffene Maßnahmen in Notsituationen,
- Modalitäten für die Alarmierung und Information der Bevölkerung in Notsituationen,
- relevante Maßnahmen, die von der Bevölkerung vor, während oder nach einer Notsituation ergriffen werden

können.
Im Hinblick auf Effizienz und gegenseitige Verstärkung ist die Kohärenz von Nachrichten und Maßnahmen auf

allen Ebenen unerlässlich. So kann eine Risikokultur entstehen, die zu einer Stärkung der Handlungskompetenz der
Bürger führen kann.

Die Verbreitung dieser Informationen kann in verschiedenen Formen erfolgen. Beispiele sind die Website der
Behörde, Kampagnen über soziale Medien (es ist wichtig, dass die Informationskanäle, die im Krisenfall genutzt
werden, auch für die Risikokommunikation genutzt werden), kommunale Newsletter, Plakate, Informationsveranstal-
tungen und Ansätze, die sich auf das Sozial-, Bildungs-, Vereins- oder Gemeinschaftsgefüge stützen, wobei das Ziel
darin besteht, alle Bevölkerungsschichten (Zielgruppen) zu erreichen.

Bei allen Mitteilungen über Risiken, die in die Zuständigkeit der föderierten Teilgebiete fallen (Überschwemmun-
gen, Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit einem oder mehreren Infektionserregern, Sanitäreinrichtungen,
Dürre, Umweltverschmutzung usw.), wird die zuständige Behörde darauf achten, dass sie über relevante Informati-
onen verfügt, die in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen föderierten Teilgebieten validiert wurden.

2.5.2 Monodisziplinärer Einsatzplan der Disziplin 5
Die Organisation der Krisenkommunikation wird im Voraus im monodisziplinären Einsatzplan der Disziplin 5

festgelegt, der von der zuständigen Behörde und ihrem Sicherheitsstab validiert wird.
Der monodisziplinäre Einsatzplan D5 umfasst unter anderem folgende Aspekte:
- Aufträge von Disziplin 5, Zusammensetzung, Aufgabenverteilung und Alarmierung,
- Ermittlung der Personen, die die Funktion eines Dir-D5 und eines Dir-Info ausüben können,
- Art und Weise der Alarmierung und Information der Bevölkerung im Falle einer Notsituation (BE-Alert, soziale

Medien, Informationsnummer, spezielle Kanäle, ...),
- Koordinierung zwischen den verschiedenen Behörden, Diensten und Partnern, die in die Disziplin 5

eingebunden sind,
- Koordinierung mit anderen Disziplinen, insbesondere mit Disziplin 2, vor allem in Bezug auf die Information der

Betroffenen und ihrer Angehörigen,
- Organisation des Umgangs mit den Medien,
- praktische Informationen: Presseverteiler, Verfahren zur Verbindung mit digitalen Tools, ....
2.5.3 Informationsbeamte
2.5.3.1 Funktionsbeschreibung und Aufgaben des Informationsbeamten
Die zuständige Behörde benennt einen Informationsbeamten, der sie bei der Koordinierung der Aufgaben der

Disziplin 5 unterstützt. Er ist mit der Vorbereitung der Kommunikation über Risiken und der Reaktionen darauf
beauftragt. Er koordiniert die Erstellung des monodisziplinären Einsatzplans D5 unter der Verantwortung und
Aufsicht der zuständigen Behörde.

Der Informationsbeamte arbeitet eng mit der zuständigen Behörde, dem Noteinsatzplanungskoordinator und den
anderen Disziplinen innerhalb des Sicherheitsstabs zusammen. Die Entwicklung eines guten Netzwerks zwischen den
verschiedenen Akteuren der Disziplin 5 ist ein wesentlicher Aspekt der Aufgaben des Informationsbeamten. In einer
Notsituation führt der Informationsbeamte die ihm im monodisziplinären Einsatzplan D5 zugewiesenen Aufgaben aus,
gegebenenfalls als Dir-Info oder Dir-D5.

2.5.3.2 Profil des Informationsbeamten
Es obliegt jeder zuständigen Behörde, eine auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Funktionsbeschrei-

bung zu erstellen und dabei möglichst die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen.
Wie der Noteinsatzplanungskoordinator muss auch der Informationsbeamte jemand sein, der die lokalen

Gegebenheiten der Gemeinde oder Provinz, in der er tätig ist, gut kennt und ein Vertrauensverhältnis zu der
beziehungsweise den zuständigen Behörden, den verschiedenen Disziplinen und anderen (Kommunikations-)Partnern
pflegt.

Der Informationsbeamte besitzt mindestens gute redaktionelle Fähigkeiten und verfügt über grundlegende
Kenntnisse und Fähigkeiten in den folgenden Bereichen:

- verschiedene Informationskanäle (u.a. BE-Alert),
- Nutzung von sozialen Medien,
- Grundsätze des Krisenmanagements in Belgien,
- lokaler Kontext und Arbeitsweise der Gemeinde oder der betroffenen Dienste des Gouverneurs.
2.5.3.3 Schulung
Ähnlich wie für den Noteinsatzplanungskoordinator wird empfohlen, dem Informationsbeamten die Möglichkeit

zu geben, regelmäßig an Schulungen teilzunehmen, einschließlich praktischer, kompetenzorientierter Schulungen,
Workshops, Seminare, Studientage usw.

Es ist auch entscheidend, durch die aktive Teilnahme an (mono- oder multidisziplinären) Übungen Erfahrungen
zu sammeln. Bei einer monodisziplinären Übung kann der Schwerpunkt auf einem oder mehreren Aspekten von
Disziplin 5 liegen (wie z. B. Nutzung von Alarmierungs- und Informationstools, Medien- und Social-Media-
Monitoring, Verfassen von Inhalten, Rolle als Sprecher, ...). Es ist wichtig, realistische Übungsziele festzulegen, die an
die Entwicklung der Disziplin 5 angepasst sind.

2.5.3.4 Kontinuität des Dienstes
Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Aufgaben der Disziplin 5 durchlaufend wahrgenommen werden

können. Es wird empfohlen, innerhalb der Behörde ein Bereitschafts- oder Vertretungssystem einzurichten,
insbesondere für den Fall, dass der Informationsbeamte nicht verfügbar oder abwesend ist. Zu diesem Zweck können
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Vereinbarungen zwischen den lokalen Behörden getroffen werden. Es ist wichtig, die Unterscheidung zwischen
Vertretung und Verstärkung im Auge zu behalten. Im Falle einer Vertretung ist es notwendig, dass der vertretende
Informationsbeamte zumindest mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist.

Bei einer Verstärkung ist die lokale Verankerung, wie im nächsten Punkt erläutert, weniger wichtig.
2.5.3.5 Zusammenarbeit
Um während einer Notsituation über genügend geschultes Personal zu verfügen, können gemeindeübergreifende

Vereinbarungen getroffen werden. Diese Vereinbarungen ermöglichen es den Gemeinden, in einer Notsituation
Unterstützung bei der Krisenkommunikation zu leisten. Diese Zusammenarbeit muss im Voraus und schriftlich
vereinbart werden. Auch wenn es Vereinbarungen gibt, ist jede Gemeinde verpflichtet, eine Person für die D5 zu
benennen.

Um eine optimale Information der Bevölkerung in einer Notsituation zu gewährleisten, reicht ein einzelner
Informationsbeamter nicht aus. So wie Rettungsdienste und die integrierte Polizei andere Einsatzdienste zur
Verstärkung heranziehen können, kann auch die Disziplin 5 zusätzliche Unterstützung für die Krisenkommunikation
anfordern.

Zusätzlich zu den lokalen Zusammenarbeitsinitiativen können die erfahrenen Krisenkommunikatoren des
D5-Teams in Notsituationen rund um die Uhr über die Föderalen Dienste der Provinzgouverneure beim Nationalen
Krisenzentrum angefordert werden. Die Mitglieder des D5-Teams17 können auf Anfrage und unter der Verantwortung
der zuständigen Behörde aktiviert und zur Unterstützung des Dir-D5 und des Dir-Info bei der Erfüllung ihrer Aufträge
herangezogen werden.

Achtung: Wie der Name schon sagt, können Unterstützungsteams nur Aufgaben zur Unterstützung des
Krisenmanagements durchführen. Wenn auf diese Teams zurückgegriffen wird, ist es daher wichtig, die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, damit sie von einem Mitarbeiter mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich der
Noteinsatzplanung und/oder der örtlichen Gegebenheiten empfangen und begleitet werden. Der lokale Informations-
beamte bleibt in jedem Fall der Koordinator der Aufträge der Disziplin 5. Die lokale Behörde bleibt für die
Durchführung der Aufträge der Disziplin 5 verantwortlich.

2.5.3.6 Identifizierungskarte für den Dir-D5
Gemäß Artikel 13 § 5 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 wird die Funktion des Dir-D5 mit einer

persönlichen Identifizierungskarte, die gemäß den vom Minister des Innern durch Ministeriellen Erlass festgelegten
Bedingungen und Modalitäten ausgestellt wird, offiziell.

Die Identifizierungskarte bescheinigt, dass der Inhaber als Dir-D5 bei der zuständigen Behörde, die auf der Karte
aufgeführt ist, tätig ist. Diese Identifizierungskarte ermöglicht es ihrem Inhaber also, sich in seiner Rolle als Dir-D5
gegenüber den an der Noteinsatzplanung und am Krisenmanagement beteiligten Personen und Diensten auszuweisen.

In einer Notsituation oder bei einem Ereignis, das zu einer solchen Situation führen könnte, bescheinigt die
Identifizierungskarte, dass die physische Präsenz des Inhabers an dem Ort erforderlich ist, an dem die strategische
Koordination der Notsituation organisiert wird, und zwar gemäß Artikel 32 § 1 des Königlichen Erlasses vom
22. Mai 2019.

Die zuständige Behörde stellt sicher, dass der Dir-D5 über eine persönliche Identifizierungskarte verfügt, um seine
Arbeit zu erleichtern.

2.6 Psychosoziale Betreuung von Betroffenen in der Gemeinde

Die Organisation der Erstbetreuung von Betroffenen nach einer Notsituation liegt in der Verantwortung der
Gemeinde. Gemäß dem Ministeriellen Rundschreiben zum PSEP18 müssen Gemeinden:

- eine psychosoziale Komponente in den ANEP integrieren, indem auf lokaler Ebene ein psychosozialer
Einsatzplan (lokaler PSEP) auf der Grundlage der Empfehlungen des FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der
Nahrungsmittelkette und Umwelt erstellt wird, der unter anderem Folgendes umfasst:

o die Orte für die Einrichtung der im PSEP vorgesehenen Strukturen (Aufnahmezentrum, Unterbringungszen-
trum, Datenverarbeitungszentrum und Arbeitsgruppe D2) und die notwendigen Komponenten für die Vorbereitung
dieser Orte vor ihrer tatsächlichen Nutzung19,

o im Voraus festgelegte Kontakte, an die man sich in einer Notsituation wenden kann, um bestimmte
vorhersehbare praktische Probleme zu lösen (z. B. eine zusammenfassende Liste von diensthabenden Allgemeinme-
dizinern und Apothekern, Einrichtungen, die Mahlzeiten, Decken, Kleidung, Dolmetscher, ... bereitstellen können, oder
Tierheimen),

- ein Netzwerk der psychosozialen Hilfeleistung einrichten und einen Verantwortlichen ernennen (der lokale
psychosoziale Koordinator, siehe Punkt 2.6.1).

2.6.1 Lokaler psychosozialer Koordinator

2.6.1.1 Funktionsbeschreibung und Aufgaben

Jede Gemeinde ernennt mindestens einen lokalen psychosozialen Koordinator (LPSK) und einen Stellvertreter.
Diese Person kommt aus der lokalen Verwaltung und kann nicht gleichzeitig die Funktion des Noteinsatzplanungs-
koordinators übernehmen.

Die Aufgaben des LPSK im Rahmen der Noteinsatzplanung umfassen folgende Aspekte:

- Erstellung des PSEP auf lokaler Ebene20 auf der Grundlage der föderalen Empfehlungen,

- Ausbau des Netzwerks der psychosozialen Hilfeleistung, das aus geschulten lokalen psychosozialen Mitarbeitern
besteht (PSEP-Netzwerk),

- Gewährleistung der Schulung aller lokalen psychosozialen Mitarbeiter. Er übermittelt den lokalen Akteuren die
Informationen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufträge benötigen,

- Teilnahme an Übungen und Schulungen.

In einer Notsituation führt der lokale psychosoziale Koordinator die Aufgaben aus, die ihm im psychosozialen
Einsatzplan zugewiesen sind.

2.6.1.2 Profil des lokalen psychosozialen Koordinators21

Es liegt in der Verantwortung jeder zuständigen Behörde, eine auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene
Funktionsbeschreibung zu erstellen und dabei möglichst die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen.
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Angesichts der zahlreichen Aufgaben, die der lokale psychosoziale Koordinator im Rahmen seiner Funktion zu
erfüllen hat, wird empfohlen, dem bestimmten LPSK die Möglichkeit zu geben, Arbeitszeit für die Vorbereitung und
Umsetzung des PSEP vorzusehen. Wichtig ist auch, dass zwischen der zuständigen Behörde, dem Noteinsatzplanungs-
koordinator und dem lokalen psychosozialen Koordinator ein Vertrauensverhältnis entsteht.

Der psychosoziale Koordinator verfügt mindestens über Grundkenntnisse in folgenden Materien:
- Noteinsatzplanung,
- Grundsätze der psychosozialen Akutintervention in Notsituationen,
- Arbeitsweise der Disziplinen,
- lokaler Kontext und Funktionsweise der Verwaltungen, Einrichtungen und des sozialen Gefüges auf lokaler

Ebene.
Der lokale psychosoziale Koordinator gewährleistet eine konzertierte und multidisziplinäre Arbeitsmethode. Bei

der Unterstützung und Beratung der zuständigen Behörde berücksichtigt der lokale psychosoziale Koordinator die
Interessen, Bedürfnisse und Arbeitsweisen des PSEP-Netzwerks.

2.6.1.3 Schulung
Ähnlich wie für den Noteinsatzplanungskoordinator und den Informationsbeamten wird empfohlen, dem lokalen

psychosozialen Koordinator die Möglichkeit zu geben, regelmäßig an Schulungen teilzunehmen, einschließlich
praktischer, kompetenzorientierter Schulungen, Seminare, Studientage, Workshops usw.

Es ist auch entscheidend, durch die aktive Teilnahme an (mono- oder multidisziplinären) Übungen Erfahrungen
zu sammeln. Bei einer monodisziplinären Übung kann der Schwerpunkt auf einen oder mehrere Aspekte des PSEP
gelegt werden (wie z. B. Alarmierung, Eröffnung eines Aufnahmezentrums, Erstregistrierung, ...). Es ist wichtig,
realistische Übungsziele festzulegen, die an die Entwicklung des PSEP angepasst sind.

2.6.1.4 Kontinuität des Dienstes
Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Funktion des lokalen psychosozialen Koordinators durchlaufend

wahrgenommen werden kann.
2.6.1.5 Zusammenarbeit
Gemeinden können in Bezug auf den lokalen PSEP zusammenarbeiten. Sie organisieren sich über ein

Zusammenarbeitsabkommen: ein endgültiger Text, der von den beteiligten Gemeinden gebilligt wird und die
Zusammenarbeit in Bezug auf die PSEP-Netzwerke konsolidiert, um Ressourcen zu bündeln.

Allerdings ist es aus Gründen der in Punkt 2.6.1.4 erwähnten Kontinuität des Dienstes von entscheidender
Bedeutung, dass jede Gemeinde über einen LPSK und einen Stellvertreter verfügt.

2.7 Übungen
Regelmäßiges Üben ist wichtig, damit die betroffenen Akteure die Möglichkeit haben, ihr Wissen in Erfahrung und

Routine umzusetzen. Übungen sind außerdem notwendig, um die Verfahren und Noteinsatzpläne zu testen und zu
optimieren, Sie sind unerlässlich, um unvorhergesehene Hindernisse zu erkennen und den Informationsfluss zu testen.

Die Sicherheitsstäbe ergreifen die Initiative, Übungen zu organisieren, um die Noteinsatzplanung zu testen und zu
beurteilen. Die lokalen Behörden sind verpflichtet, mindestens eine multidisziplinäre Übung pro Jahr zu organisieren.
Die Gemeinden können bei der Organisation einer solchen Übung zusammenarbeiten oder an einer von der
provinzialen oder föderalen Ebene organisierten Übung teilnehmen.

Die multidisziplinäre Bewältigung einer realen Notsituation kann als Übung angesehen werden, sofern sie gemäß
Punkt 2.8 gründlich ausgewertet wird.

2.7.1 Übungspolitik und -zeitplan
Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, eine entwicklungsfähige und kohärente Übungspolitik einzuführen.

Es ist ratsam, die verschiedenen Aspekte der Noteinsatzplanung in begrenzten Übungen separat zu testen, bevor ein
groß angelegter Test des gesamten Noteinsatzplans durchgeführt wird.

Im Rahmen der Übungspolitik muss von den zuständigen Behörden ein Zeitplan für Übungen festgelegt werden,
und zwar in enger Zusammenarbeit mit den Disziplinen innerhalb des Sicherheitsstabs, der anderen strategischen
Ebenen sowie aller anderen betroffenen Parteien und unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Verpflichtungen. Die
zuständige Behörde teilt diesen Zeitplan über das nationale Sicherheitsportal mit den betroffenen Partnern.

2.7.2 Übungsarten
Es gibt verschiedene Arten von Übungen, von begrenzten Übungen bis hin zu Großübungen, bei denen die

Einsatzdienste und ihre Mittel vor Ort eingesetzt werden. Diese Arten von Übungen können sowohl monodisziplinär
als auch multidisziplinär (mit Einbeziehung von zwei oder mehr Disziplinen) organisiert werden.

- Besuch eines Risikostandorts (Unternehmen oder andere risikobehaftete Orte): Besuch mit dem Ziel, sich einen
Überblick zu verschaffen sowie Kenntnisse über das Gelände zu erwerben und die von einem lokalen Risiko
betroffenen Akteure und Personen zu sensibilisieren und sie mit der Noteinsatzplanung vertraut zu machen. Der
Verwalter des betroffenen Standorts kann bei dieser Gelegenheit dazu ermutigt werden, sich in Absprache mit den
zuständigen Diensten auf Notsituationen vorzubereiten.

Technische Übung: Übung, bei der nur der Einsatz vor Ort organisiert wird, ohne Einbeziehung eines
Koordinierungsausschusses/(monodisziplinären) Krisenstabs oder einer PC-Ops.

Virtuelle Übung: Übung spezifischer Fertigkeiten mithilfe einer bestimmten virtuellen Anwendung und/oder von
Plattformen durch einen oder mehrere Teilnehmer.

Fallstudie (scenario based training): Übung, bei der ein Krisenszenario erstellt wird und verschiedene Akteure eine
Reihe von Fragen darüber beantworten, wie eine Krise bewältigt werden könnte/sollte (Rollenspiel). Das Szenario wird
nicht in Echtzeit durchgeführt, sodass mehr Zeit bleibt, um die Rollen jedes Einzelnen und die Zusammenarbeit zu
besprechen.

Alarmierungsübung: Test der Alarmierungsverfahren, des Informationsflusses und der Verfügbarkeit der im
Alarmierungsverfahren aufgeführten Personen.

Tabletop-Übung: Simulationsübung, in der ein Koordinierungsausschuss/ein (monodisziplinärer) Krisenstab/eine
Einsatzleitstelle ein Szenario durchläuft, bei dem der Fokus auf der Entscheidungsfindung und der internen
Funktionsweise der betroffenen Krisenbewältigungsstruktur liegt.

Übung Einsatzleitstelle: Simulationsübung, bei der mehrere spezifische Krisenbewältigungsstrukturen zur selben
Zeit ein Szenario durchlaufen, bei dem der Fokus auf den Befehlsstrukturen und dem Informationsfluss liegt.
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Training vor Ort: Übung, bei der der Schwerpunkt auf dem Einsatz vor Ort liegt und bei der alle oder ein Teil der
betroffenen Dienste und deren Material eingesetzt werden, und zwar in Kombination mit der Aktivierung mehrerer
Koordinationsstrukturen.

2.8 Auswertung und Nachbearbeitung von Übungen und realen Notsituationen
Jede Übung und jede reale Notsituation muss von der zuständigen Behörde und den betroffenen Diensten im

Sicherheitsstab ausgewertet werden, um eine ständige Verbesserung und Aktualisierung der Noteinsatzplanung und
des Krisenmanagements zu ermöglichen. Das Ziel der Auswertung besteht nicht darin, auf individuelle Fehler
hinzuweisen, sondern vielmehr darin, Erkenntnisse zu erlangen und verbesserungswürdige Aspekte in Noteinsatz-
plänen und bestehenden Verfahren zu ermitteln.

Eine erste multidisziplinäre Auswertung sollte vorzugsweise unmittelbar nach der Übung oder Notsituation
stattfinden. Jede Person, die in der PC-Ops oder im Koordinierungsausschuss anwesend ist, teilt in einem ersten
Debriefing kurz ihre wichtigsten Kommentare zum Verlauf der Krisenbewältigung mit. Auch wenn eine Disziplin
letztlich nicht in die Bewältigung einer Notsituation involviert war, steht ihr Verantwortlicher für ein erstes Debriefing
zur Verfügung.

Die ausführlichen mono- und multidisziplinären Feedbacks der verschiedenen beteiligten Ebenen müssen
anschließend gesammelt und analysiert werden, um die notwendigen Erkenntnisse für zukünftige Notsituationen zu
erlangen. Es kann ratsam sein, einen Blick von außen in das Auswertungsverfahren einzubeziehen (Mitglied einer
Verwaltung oder eines Einsatzdienstes, das nicht an der Bewältigung der Notsituation beteiligt war).

Nach der Auswertungsversammlung wird ein Bericht verfasst, der mit dem Sicherheitsstab geteilt und von diesem
nach der Analyse validiert wird. Der Auswertungsbericht dient als Grundlage für die Ausarbeitung eines konkreten
Aktionsplans, in dem klare Verbesserungspunkte und die Verantwortlichkeiten der verschiedenen beteiligten Akteure
für die Umsetzung festgelegt sind. Der Sicherheitsstab ist damit beauftragt, die Umsetzung dieses Plans zu
überwachen.

3. Bewältigung lokaler Notsituationen
Die Bewältigung von Notsituationen beinhaltet die Erfüllung einer Reihe von Aufträgen, die auf operativer Ebene

vom Dir-PC-Ops und/oder der zuständigen Behörde koordiniert werden, wenn diese die Phase der strategischen
Koordination auslöst. Sie erfordert eine gute Kommunikation zwischen den verschiedenen Koordinationsebenen und
zwischen den Disziplinen.

3.1 Disziplinen
Im Rahmen der Noteinsatzplanung und des Krisenmanagements bezeichnet der Begriff ″Disziplin″ ein

funktionales Bündel von Aufträgen, die von verschiedenen Einsatzdiensten ausgeführt werden. Diese Dienste können
im Rahmen mehrerer Disziplinen eingesetzt werden.

Dies setzt voraus:
- dass eine Disziplin aus Einsatzkräften bestehen kann, die verschiedenen Einrichtungen oder Diensten angehören.

So kann der PSM (D2) für die Umsetzung eines PSEP die Einsatzkräfte des lokalen psychosozialen Netzwerks
(Mitarbeiter der ÖSHZ oder der kommunalen (Sozial-)Dienste, ...) für die psychosoziale Erstversorgung und die
Mitarbeiter des Dienstes Dringende Sociale Interventie (DSI) oder des Dienstes für Dringende Psychosoziale Einsätze
des Roten Kreuzes (SISU) für spezifische Aufträge mobilisieren,

- dass ein und derselbe Dienst oder ein und dieselbe Einrichtung Aufträge erfüllen kann, die in die Zuständigkeit
verschiedener Disziplinen fallen. So können Hilfeleistungszonen beispielsweise in bestimmten Fällen logistische
Aufgaben erfüllen, die zu den Aufgaben der Disziplin 4 gehören, obwohl in den meisten Notsituationen die Feuerwehr
die Aufgaben der Disziplin 1 übernimmt.

3.1.1 Aufträge der Disziplinen
Die Aufträge der einzelnen Disziplinen, die in Kapitel III des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 aufgeführt

sind, werden im Folgenden in nicht erschöpfender Weise ergänzt und/oder erläutert.
Disziplin 1: Rettungseinsätze
Gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 und dem Königlichen Erlass vom 10. Juni 2014 zur Festlegung

der Aufträge und Aufgaben in Sachen zivile Sicherheit, die von den Hilfeleistungszonen und den Einsatzeinheiten des
Zivilschutzes ausgeführt werden, und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Februar 2006 über die
Noteinsatzpläne22 obliegen der Disziplin 1 folgende Aufträge:

- Ausführung folgender in Artikel 11 § 1 Nr. 1, 3 und 4 des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit
vorgesehener Aufträge in Bezug auf Rettungseinsätze:

o Rettung und Beistand zugunsten von Personen in gefährlichen Situationen und Schutz ihrer Güter,
o Brand- und Explosionsbekämpfung und Bekämpfung der Folgen,
o Bekämpfung von Verschmutzung und von Freisetzung gefährlicher Stoffe, einschließlich radioaktiver Stoffe und

ionisierender Strahlungen,
- Durchführung von Requirierungen, die im Rahmen der in Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die

zivile Sicherheit erwähnten Aufträge beschlossen werden, gemäß Artikel 181 desselben Gesetzes,
- bis zur Einrichtung der PC-Ops Information der zuständigen Behörde und der Notrufzentrale 112 und

Gewährleistung der operativen Koordination mit den anderen Disziplinen,
- wenn aufgrund der Art der Notsituation spezifische Schutzausrüstung erforderlich ist, Rettung der Bevölkerung

in der in Artikel 38 § 1 Nr. 1 des Erlasses vom 22. Mai 2019 erwähnten roten Zone, einschließlich Verbringung an einen
sicheren Ort beziehungsweise Evakuierung, falls erforderlich.

Disziplin 2: Medizinische, sanitäre und psychosoziale Hilfeleistung
Die Aufträge der Disziplin 2, einschließlich der Aufgaben, die im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019, dem

Königlichen Erlass vom 2. Februar 2007 zur Festlegung der Funktion des Leiters der medizinischen Hilfe und des mit
dieser Funktion verbundenen Anwendungsbereiches23, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom
30. Dezember 200824, dem MEP25 und dem PSEP26 beschrieben sind, können wie folgt definiert werden:

- Organisation der medizinischen und psychosozialen Hilfeleistung im Hinblick auf einen qualitativen Ansatz für
die Notsituation, ohne den täglichen Bedarf an Hilfeleistung zu beeinträchtigen, und Gewährleistung, dass die
Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit begrenzt bleiben,

- Ingangsetzung der medizinischen Rettungskette: Alarmierung der erforderlichen Akteure, medizinische
Evaluation, Erstellung und Organisation einer (medizinischen) Rettungskette, Übernahme der ersten
medizinischen/psychosozialen logistischen Mittel, ...
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- Aufnahme, Sichtung und Stabilisierung der Betroffenen,
- Gewährleistung der Beförderung zu geeigneten Aufnahmeorten unter Berücksichtigung der verfügbaren

Aufnahmekapazität und der Spezialisierungen,
- Feststellung des Todes und in Absprache mit Disziplin 3 im Rahmen ihrer Aufträge der Opferidentifizierung

Einrichtung und Betreibung einer provisorischen Leichenhalle,
- Erfassung und Analyse von Daten und/oder Informationen, die in Bezug auf die Volksgesundheit, die Sicherheit

der Nahrungsmittelkette und die Umwelt nützlich sind,
- Verwaltung der Krankenwagenflotte vor Ort gemäß den in der PC-Ops geschlossenen multidisziplinären

Vereinbarungen,
- im Anschluss an die Entscheidung der zuständigen Behörde Bereitstellung einer Unterstützung für die

Information über die Betroffenen über eine von der Disziplin 527 koordinierte Hotline,
- Organisation von psychosozialer Unterstützung für die Betroffenen und Angehörigen,
- Sicherstellung der Gewährung notwendiger psychosozialer Unterstützung für die Einsatzkräfte.
Die Schemen für Alarmierung, Befehlskette und Kommunikation werden in den monodisziplinären Rund-

schreiben für die Disziplin 2 ausführlich beschrieben.

Disziplin 3: Aufrechterhaltung der Ordnung an dem Ort, an dem die Notsituation eingetreten ist.

Die Aufträge der Disziplin 3, einschließlich der im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 und gemäß dem Gesetz
vom 5. August 1992 über das Polizeiamt28 beschriebenen Aufgaben, können wie folgt definiert werden:

- Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung,

- Freihaltung und Räumung der Zufahrts- und Räumungswege,

- Erleichterung des Zugangs der Einsatzdienste und ihrer Mittel zum Ort, an dem die Notsituation eingetreten ist,

- Sicherung der in der Noteinsatzplanung enthaltenen operativen Strukturen (PC-Ops, medizinischer Vorposten,
...),

- Ergreifung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, die der Notsituation angemessen sind,

- Einrichtung, Abgrenzung, Kennzeichnung und Überwachung der erforderlichen Perimeter vor Ort sowie
Kontrolle des Zugangs zu diesen Perimetern,

- Unterrichtung der bedrohten Bevölkerung über die Maßnahmen bezüglich der Aufforderung zum Aufenthalt an
einem sicheren Ort und Überwachung der Durchführung dieser Maßnahmen, wobei die Disziplin 3 sich im Hinblick
auf die Gewährleistung der kohärenten Umsetzung einer Strategie zur Information der Bevölkerung mit der Disziplin 5
abstimmt,

- Evakuierung der Bevölkerung und Kontrolle der zum Aufenthalt an einem sicheren Ort getroffenen Maßnahmen,
mit Ausnahme der Aufträge, die von Disziplin 1 in der roten Zone ausgeführt werden, wenn aufgrund der Art der
Notsituation spezifische Schutzausrüstung erforderlich ist,

- Identifizierung der Todesopfer,

- Unterstützung der für die gerichtliche Untersuchung zuständigen Dienste (soweit es die Bewältigung der
Notsituation zulässt).

Gemäß Artikel 118 des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit29

können Wachleute infolge einer Entscheidung der zuständigen Behörden, die aufgrund einer Notsituation einen
Sicherheitsperimeter auf der öffentlichen Straße eingerichtet haben:

″1. die Grenze dieses Perimeters überwachen, um zu verhindern, dass Unbefugte den durch den Perimeter
abgegrenzten Bereich betreten,

2. falls der abgegrenzte Bereich nur Hilfs- und Polizeidiensten zugänglich ist, die Sicherheit in dem durch den
Perimeter abgegrenzten Bereich überwachen.″

Disziplin 4: Logistische Unterstützung.

Die Aufträge der Disziplin 4, einschließlich der im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 beschriebenen Aufgaben,
können wie folgt definiert werden:

- Gewährleistung der spezialisierten logistischen Unterstützung in Sachen Personal und Material30 für die
zuständigen Akteure, einschließlich Disziplinen, PC-Ops und Koordinierungsausschuss,

- Organisation einer Koordinierungsinfrastruktur sowie technischer und personeller Mittel für die Kommunikation
zwischen den zuständigen Akteuren, einschließlich Disziplinen, PC-Ops und Koordinierungsausschuss,

- Organisation der Versorgung der Einsatzdienste und Opfer mit Lebensmitteln und Trinkwasser,

- Durchführung verschiedener Arbeiten, beispielsweise den Ort der Notsituation reinigen, abgrenzen, beleuchten
und mit Strom versorgen,

- Bereitstellung zusätzlicher Materialtransporte und Personenbeförderungen,

- Durchführung von Ingenieurbauarbeiten,

- Leistung logistischer Unterstützung zur Organisation eines Aufnahme- und/oder Unterbringungszentrums.

Die ersten beiden Aufgaben werden hauptsächlich von den Einsatzeinheiten des Zivilschutzes, den Hilfeleistungs-
zonen, dem Ministerium der Landesverteidigung gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sowie von jedem anderen
spezialisierten öffentlichen31 oder privaten Dienst, den die zuständige Behörde hinzuzieht, ausgeführt. Die Dienste des
Zivilschutzes greifen von Amts wegen in Notsituationen ein, für die die provinziale oder föderale Phase ausgelöst
worden ist.

Die anderen oben genannten Aufgaben werden insbesondere von anderen öffentlichen oder privaten Diensten
wahrgenommen.

Die Regionen können innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs über ihre Koordinationsstrukturen um Unterstüt-
zung gebeten werden, d. h. über das Regionale Krisenzentrum der Wallonie (CRC-W) für die Wallonische Region,
safe.brussels für die Brüsseler Region und über das Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid für die
Flämische Region (CCVO).
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Disziplin 5: Alarmierung und Information der Bevölkerung
Die Aufträge der Disziplin 5, einschließlich der im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 beschriebenen Aufgaben,

können wie folgt definiert werden:
- Alarmierung: die betroffene Bevölkerung so schnell wie möglich über die am besten geeigneten Alarmierungs-

kanäle warnen, z. B. über BE-Alert,
- Information: je nach Notsituation Informationen (über Geschehnisse, Maßnahmen der zuständigen Behörden und

Empfehlungen an die Bevölkerung) über verschiedene Alarmierungskanäle (wie BE-Alert und SMS-Alert, Einrichtung
einer Hotline, ...) verbreiten,

- Konsultation: Gewährleistung einer kontinuierlichen, kohärenten und regelmäßigen Krisenkommunikation im
Zusammenspiel mit allen zuständigen Behörden, den Medien und der Bevölkerung.

Um diese Aufgaben zu erfüllen und unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen arbeitet die Disziplin 5 nach dem
Arbeitsprozess Krisenkommunikation32:

- Analyse der Bedürfnisse und Wahrnehmungen der Bevölkerung, der Medien und spezifischer Zielgruppen,
- unter Berücksichtigung der Notsituation Nutzung der geeignetsten direkten und indirekten Kommunikations-

kanäle, um die Bevölkerung und die identifizierten Zielgruppen zu informieren,
- Information der Bevölkerung über die Notsituation, die von den zuständigen Akteuren ergriffenen Maßnahmen

und die zu befolgenden Sicherheitsempfehlungen,
- Information und Empfang der Presse vor Ort.
3.1.2 Operative Leitung
Die operativen Leiter der betroffenen Disziplinen sind für die Leitung der Einsätze vor Ort in Bezug auf ihre eigene

Disziplin verantwortlich. Die operativen Leiter der verschiedenen Disziplinen treten in der PC-Ops zusammen, wo sie
gemeinsam einen integrierten multidisziplinären Ansatz für die Notsituation entwickeln.

Die Funktion des operativen Leiters einer Disziplin darf nicht gleichzeitig mit der Funktion des strategischen
Leiters oder Dir-PC-Ops ausgeübt werden.

Wenn eine monodisziplinäre Einsatzleitstelle eingerichtet wird, delegiert der operative Leiter der Disziplin den
Leitungsauftrag an einen anderen Vertreter der Disziplin, zumindest für die Dauer der regelmäßigen Beratungen der
PC-Ops, um die Kontinuität der Einsätze zu gewährleisten.

Disziplin 1: Rettungseinsätze
Die operative Leitung der Disziplin 1 obliegt dem am Einsatzort anwesenden Offizier mit dem höchsten

Dienstgrad der Hilfeleistungszone, auf deren Gebiet der Einsatz stattfindet. Dieser wird als Dir-FW (Dir-Si) bezeichnet.
Bei gleichem Dienstgrad erfüllt der Dienstgradälteste die Funktion des Dir-FW (Dir-Si).
Darüber hinaus kann der Kommandant der territorial zuständigen Zone (das Gebiet, in dem die Notsituation

eingetreten ist) oder sein Stellvertreter einen anderen Offizier seiner Hilfeleistungszone zum Dir-FW (Dir-Si)
bestimmen, wenn er der Ansicht ist, dass diese Person aufgrund ihrer Kenntnisse, ihres Fachwissens oder ihrer
Erfahrung besser geeignet ist, diese spezifische Notsituation zu bewältigen.

Gegebenenfalls erfolgt diese Bestimmung gemäß den Bestimmungen, die im betreffenden monodisziplinären
Noteinsatzplan oder im betreffenden BNEP vorgesehen sind.

Disziplin 2: Medizinische, sanitäre und psychosoziale Hilfeleistung
Die operative Leitung der Disziplin 2 obliegt dem Dir-Med, der dem Kompetenzprofil entspricht, wie es in

Artikel 6 § 1 des Königlichen Erlasses vom 2. Februar 2007 zur Festlegung der Funktion des Leiters der medizinischen
Hilfe33, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 30. Dezember 200834, festgelegt ist; er wird gemäß dem MEP35

und unter Berücksichtigung der geltenden Grundsätze der medizinischen Noteinsatzplanung bestimmt. Bei
psychosozialen Aufträgen kann er sich vom lokalen psychosozialen Koordinator oder vom ersten vom PSM
bestimmten psychosozialen Mitarbeiter vor Ort unterstützen lassen.

Disziplin 3: Aufrechterhaltung der Ordnung an dem Ort, an dem die Notsituation eingetreten ist
Die operative Leitung der Disziplin 3 obliegt dem Dir-Pol; er ist Vertreter der gemäß dem monodisziplinären

Einsatzplan der Disziplin 3 bestimmten Polizeiebene.
Disziplin 4: Logistische Unterstützung
Die operative Leitung der Disziplin 4 obliegt dem Dir-Log. Er wird gemäß dem monodisziplinären Einsatzplan der

Disziplin 4 bestimmt.
Disziplin 5: Alarmierung und Information der Bevölkerung
Die operative Leitung der Disziplin 5 obliegt dem Dir-Info. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Vertreter

der zuständigen Behörde oder eines Einsatzdienstes, der vom Bürgermeister oder Gouverneur gemäß dem
monodisziplinären Einsatzplan der Disziplin 5 bestimmt wird. Der Dir-Info kann vorab persönlich im lokalen
monodisziplinären Einsatzplan der Disziplin 5 oder bei Eintreten der Notsituation bestimmt werden. Dennoch muss
es immer eine vorherige Vereinbarung über diesen Grundsatz auf lokaler Ebene geben, die im monodisziplinären
Einsatzplan der Disziplin 5 enthalten ist und im Sicherheitsstab besprochen worden ist.

Wenn die operative Koordination nicht mit einer strategischen Koordination einhergeht, kann der Sprecher der
Hilfeleistungszone oder der Polizei die Rolle des Dir-Info übernehmen, und der Dir-PC-Ops kann von der zuständigen
Behörde mit der Alarmierung und Information der Bevölkerung beauftragt werden. Wenn ein Mitglied eines
Einsatzdienstes als Dir-Info bestimmt wird, wird es von seiner ersten Funktion entbunden, um sich für die Dauer seiner
Bestimmung voll und ganz den Aufträgen der Disziplin 5 zu widmen.

3.1.3 Strategische Leitung
Die strategischen Leiter der betroffenen Disziplinen sind für die strategische Leitung in Bezug auf ihre eigene

Disziplin verantwortlich. Die strategischen Leiter der verschiedenen Disziplinen treten im Koordinierungsausschuss
zusammen, wo sie gemeinsam einen integrierten multidisziplinären Ansatz für die Notsituation entwickeln. Ist ein
Leiter abwesend, so muss er von seinem Stellvertreter vertreten werden können.

Die Funktion des strategischen Leiters einer Disziplin darf nicht gleichzeitig mit der Funktion des operativen
Leiters oder Dir-PC-Ops ausgeübt werden.

Diese Leiter werden jeweils gemäß den folgenden Bestimmungen bestimmt:
- Der Dir-D1 ist der Kommandant der Hilfeleistungszone, in der die Notsituation eingetreten ist und/oder in der

der Einsatz stattfindet, beziehungsweise sein Stellvertreter.
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- Der Dir-D2 wird auf der Grundlage des MEP bestimmt und ist standardmäßig der föderale Hygieneinspektor.
Der föderale Hygieneinspektor oder sein Stellvertreter koordiniert die Umsetzung des MEP und des PSEP. In Bezug auf
die psychosoziale Komponente ist der PSM für die strategische Koordination der Umsetzung der psychosozialen
Intervention zuständig. Er tagt im provinzialen Koordinierungsausschuss und im kommunalen Koordinierungsaus-
schuss. Wenn eine provinziale Phase ausgelöst wird, kann er unter den lokalen oder überlokal tätigen psychosozialen
Mitarbeitern einen Vertreter für den kommunalen Krisenstab bestimmen, um eine Vertretung des psychosozialen
Bereichs auf allen Ebenen des Krisenmanagements zu gewährleisten.

- Der Dir-D3 wird auf der Grundlage der Artikel 7/1 bis 7/3 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt
und der im monodisziplinären Einsatzplan aufgenommenen Vereinbarungen bestimmt.

- Der Dir-D4 wird von der zuständigen Behörde im NEP bestimmt. Der Dir-D4 wird auf der Grundlage des
monodisziplinären Einsatzplans bestimmt.

- Der Dir-D5 wird von der zuständigen Behörde gemäß dem NEP bestimmt.

3.2 Koordinierung vor Ort

3.2.1 Vorherige Beratung vor Ort

Bei einem (drohenden) Ereignis, das schädigende Folgen für das gesellschaftliche Leben nach sich zieht oder nach
sich ziehen kann, wie eine ernsthafte Störung der öffentlichen Sicherheit, eine ernsthafte Gefährdung des Lebens oder
der Gesundheit von Personen und/oder wichtiger materieller Interessen, und das ein koordiniertes Vorgehen der
zuständigen Akteure, einschließlich der Disziplinen, erfordert, um die drohende Situation abzuwenden oder die
schädlichen Folgen des Ereignisses einzuschränken, obliegt es den zuerst vor Ort eintreffenden Einsatzdiensten,
eventuell abwesende Disziplinen zu informieren und so bald wie möglich eine erste multidisziplinäre Beratung
(Beratung vor Ort) zu organisieren. Diese Beratung zielt darauf ab:

- sich über bestehende Gefahren und den Umfang des betroffenen Gebietes zu informieren und sich gemeinsam
ein Bild der Lage zu machen,

- erste Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Notsituation zu begrenzen,

- den ersten Bedarf an Verstärkung zu beurteilen.

Und anschließend:

- zusätzliche Informationen zu sammeln, damit Umfang und Art der einzusetzenden Mittel eingeschätzt werden
können,

- die Aktivierung des beziehungsweise der monodisziplinären Einsatzpläne nach den in diesen Plänen festgelegten
Modalitäten in Betracht zu ziehen,

- den Kontakt zu anderen Disziplinen, Experten und Technikern zu verstärken, um zu einer strukturierten
Beratung zu gelangen und wenn nötig eine operative Koordination im Rahmen einer PC-Ops einzuleiten,

- sofort die zuständige Behörde (Bürgermeister und/oder Gouverneur) zu informieren und ihr wenn nötig
vorzuschlagen, eine Phase auszulösen.

Bis der Dir-PC-Ops dem vor Ort anwesenden ranghöchsten Offizier der Disziplin 1 mitteilt, dass er die operative
Koordination übernehmen wird, obliegt es diesem Offizier, die zuständige Behörde und die Notrufzentrale 112 zu
informieren und die operative Beratung mit den anderen Disziplinen zu gewährleisten.

3.2.2 Operative Koordination

Die operative Koordination ist der multidisziplinäre Auftrag, durch die Organisation der diversen Einsätze vor Ort
die Folgen einer Notsituation einzuschränken, indem gegebenenfalls die beschlossenen strategischen Maßnahmen
umgesetzt werden. Eine operative Koordination auch kann eingerichtet werden, sobald die Koordination von
mindestens zwei Disziplinen vor Ort erforderlich ist.

Eine operative Koordination kann eingerichtet werden, wenn es keine strategische Koordination gibt. In diesem
Fall wird die Einrichtung der operativen Koordination in Absprache mit den Einsatzleitern jedes eingesetzten Dienstes
beschlossen. Die operative Koordination wird eingerichtet, wenn eine oder mehrere anwesende Disziplinen der
Ansicht sind, dass eine Beratung vor Ort nicht ausreicht, um die Notsituation zu bekämpfen, und unter
Berücksichtigung der Notwendigkeit einer strukturierten multidisziplinären Koordination und des Risikos, dass die
Situation eskaliert36.

Die operative Koordination obliegt dem Dir-PC-Ops, der von der Einsatzleitstelle (PC-Ops) unterstützt wird.

3.2.3 Dir-PC-Ops

3.2.3.1 Bestimmung des Dir-PC-Ops

Sofern die zuständige Behörde nichts anderes bestimmt, wird die Funktion des Dir-PC-Ops von einem am
Einsatzort anwesenden Offizier der Hilfeleistungszone, auf deren Gebiet der Einsatz stattfindet, ausgeübt, der im Besitz
des Befähigungsnachweises Dir-PC-Ops ist.

Die zuständige Behörde kann vorab in ihrem NEP oder jederzeit während einer Notsituation einen Dir-PC-Ops aus
einer anderen Hilfeleistungszone oder einem anderen Einsatzdienst bestimmen, sofern dieser im Besitz des oben
genannten Befähigungsnachweises ist. Es wird empfohlen, eine Liste der Personen, die im Besitz dieses Nachweises
sind, als Anlage zum NEP beizufügen.

Angesichts der Bedeutung des Auftrags des Dir-PC-Ops ist in Artikel 14 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019
festgelegt, dass die Funktionen des operativen Leiters, des strategischen Leiters, des Dir-PC-Ops und gegebenenfalls
des Leiters einer monodisziplinären Einsatzleitstelle nicht gleichzeitig ausgeübt werden dürfen. Der Dir-PC-Ops muss
nämlich über einen multidisziplinären Überblick über die Situation verfügen, um den Überblick über die
verschiedenen durchgeführten oder noch durchzuführenden Maßnahmen zu behalten.

3.2.3.2 Aufträge

Der Dir-PC-Ops organisiert die multidisziplinäre operative Koordination vor Ort, sobald strukturierte Koordina-
tionsmaßnahmen im Rahmen einer PC-Ops zur Bewältigung der Notsituation erforderlich sind. In diesem
Zusammenhang verantwortet er die Einsatzkoordination und sorgt unbeschadet der Verantwortung der zuständigen
Behörde für die strategische Koordination, bis diese Behörde ihn gegebenenfalls über die Übernahme der Koordination
auf ihrer Ebene informiert.
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Der Dir-PC-Ops organisiert das Einsatzgebiet und trifft operative Entscheidungen auf der Grundlage der
Stellungnahmen der Mitglieder der PC-Ops und in Absprache mit ihnen37. Der Dir-PC-Ops ist nicht der funktionelle
Vorgesetze der Mitglieder der PC-Ops, aber er ist für den Zeitraum seiner Bestimmung als Dir-PC-Ops der Notsituation
dennoch für die Koordination der Einsatzdienste verantwortlich. Er organisiert den Betrieb der PC-Ops und sorgt für
einen multidisziplinären Ansatz und einen koordinierten Einsatz. Diesbezüglich umfassen seine Aufgaben während
der Notsituation unter anderem:

- die Zentralisierung der Informationen, um ein klares Bild der Notsituation zu erhalten,
- das Setzen von Prioritäten während des Krisenmanagements,
- das Treffen von Entscheidungen auf der Grundlage der Stellungnahme der anwesenden Personen,
- die Leitung der Sitzung unter Berücksichtigung des Zeitplans und eines geeigneten Modells für das

Krisenmanagement,
- die Beibehaltung eines Überblicks über die verfügbaren und eingesetzten Mittel innerhalb der verschiedenen

Disziplinen,
- die Kenntnis der Bedürfnisse der verschiedenen Disziplinen,
- die Bewertung der Risiken für das Personal der während der Notsituation eingesetzten Einsatzdienste und das

Vorschlagen geeigneter Maßnahmen zu ihrem Schutz, wenn nötig auf der Grundlage der Empfehlungen eines oder
mehrerer von ihm eigens zu diesem Zweck bestimmter Berater,

- die Bestimmung eines speziellen Beraters oder Experten und die Anforderung dieses Beraters oder Experten über
die Notrufzentrale 112,

- die Organisation der multidisziplinären Kommunikation zwischen den Leitern der betroffenen Disziplinen und
den anderen Mitgliedern der PC-Ops,

- die Einrichtung, Organisation und Aufhebung der Zoneneinteilung unter Gewährleistung einer guten visuellen
Darstellung des Einsatzgebiets mithilfe von Kartenmaterial im nationalen Sicherheitsportal,

- die Festlegung der Modalitäten für den Zugang von Einsatzdiensten und Dritten zu den verschiedenen Zonen,
- gegebenenfalls die Abgrenzung einer Gerichtszone in Absprache mit dem Dir-Pol auf Antrag der Gerichtsbe-

hörde.
Der Dir-PC-Ops ist die zentrale Kontaktstelle zwischen der operativen und der strategischen Koordination. In

dieser Funktion erfüllt er unter anderem folgende Aufgaben:
- regelmäßige Übermittlung eines Sitrep an die Notrufzentrale 112 und an die zuständige Behörde,
- Beratung der zuständigen Behörde und Mitteilung spezifischer Bedürfnisse an diese Behörde,
- Ausführung oder Veranlassung der Ausführung der Beschlüsse der zuständigen Behörde,
- Berichterstattung über die operative Umsetzung der Beschlüsse der Behörde,
- Benennung eines Sekretärs, der das multidisziplinäre Logbuch im nationalen Sicherheitsportal führt,
- bei Gefährdung der Bevölkerung: Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung und der Erteilung klarer

Anweisungen an die Bevölkerung (wie z. B. Alarmierung von Tür zu Tür, BE-Alert, public address usw.).
Zwischen dem Dir-PC-Ops und der zuständigen Behörde müssen klare Arbeitsvereinbarungen getroffen werden,

um die Modalitäten der Kommunikation (Kommunikationskanal, Beratungsrhythmus, ...) zu regeln, wobei ein
strukturierter Prozess anzuwenden ist und der Versammlungszeitplan eingehalten werden muss.

Nach Abschluss der operativen Koordination organisiert der Dir-PC-Ops ein kurzes erstes Debriefing, um die
Reaktionen der operativen Leiter einzuholen. Nach Beendigung der Notsituation wird das Ergebnis dieses Debriefings
an die zuständige Behörde weitergeleitet. Gegebenenfalls kann der Dir-PC-Ops auch in die Auswertung des
Krisenmanagements (siehe 2.8 Auswertung und Nachbearbeitung von Übungen und realen Notsituationen), die von
der zuständigen Behörde durchgeführt wird, einbezogen werden.

3.2.3.3 Sekretariat der PC-Ops
Der Sekretär des Dir-PC-Ops unterstützt diesen während der Bewältigung der Notsituation im Rahmen der

operativen Koordination. Unter der Verantwortung des Dir-PC-Ops sorgt der Sekretär dafür, dass über das nationale
Sicherheitsportal eine gemeinsame Sicht auf Fakten, Bedürfnisse, Entscheidungen und Maßnahmen vor Ort vermittelt
wird, indem er unter anderem das Logbuch führt. Zu diesem Zweck muss der Sekretär über eine Reihe von
Grundfertigkeiten verfügen. So verfügt der Sekretär vorzugsweise über ein solides Grundwissen, unter anderem in
Bezug auf:

- das Krisenmanagement vor Ort,
- das Logbuch (und andere Funktionen) im nationalen Sicherheitsportal,
- das Whiteboard/FAN-Board,
- die Kartierung,
- die Nutzung von Funk und anderen Kommunikationsmitteln (wie z. B. ASTRID).
3.2.4 PC-Ops
3.2.4.1 Zusammensetzung
Die PC-Ops setzt sich aus dem Dir-PC-Ops und seinem Sekretär sowie den operativen Leitern der betroffenen

Disziplinen zusammen. Niemand sonst hat Zugang zur PC-Ops ohne die Erlaubnis des Dir-PC-Ops.
Der Dir-PC-Ops darf zu den Versammlungen der PC-Ops jegliche weiteren Personen, Dienste oder Behörden, die

für die operative Koordination erforderlich sind, einladen.
Folgende Personen, wenn deren Anwesenheit für zweckmäßig erachtet wird, können vom Dir-PC-Ops eingeladen

werden:
- ein Berater, der beauftragt ist, die mit dem Einsatz des Personals bei Rettungseinsätzen verbundenen Risiken zu

bewerten und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Einsatzkräfte vorzuschlagen,
- die zuständige Behörde oder ihren Vertreter,
- einen Vertreter des Unternehmens oder der Einrichtung, das beziehungsweise die von der Notsituation betroffen

ist38,
- jeden für nützlich erachteten Experten,
- ein oder mehrere Mitglieder der bestehenden Unterstützungsteams (2.2.5 Zusammenarbeit).
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3.2.4.2 Standort
Der Dir-PC-Ops entscheidet in Absprache mit den betroffenen Disziplinen über den Standort der PC-Ops. Es sind

auch alternative Standorte für den Fall einer Verlegung dieser Struktur in Erwägung zu ziehen. Bei lokalisierbaren
Risiken können der Standort der PC-Ops und die Alternativen in einem Beiblatt zum ANEP oder gegebenenfalls im
BNEP festgelegt werden.

Die PC-Ops ist vorzugsweise in der orangen Zone eingerichtet, in unmittelbarer Nähe zum Katastrophengebiet,
aber außerhalb der Gefahrenzone (unter Berücksichtigung einer potenziellen Entwicklung der Risiken) und in der
Nähe von Verkehrswegen. Sofern möglich muss die PC-Ops leicht zugänglich sein und eine effiziente Arbeit unter
angemessenen Bedingungen ermöglichen.

Bei der Bestimmung des Standorts der PC-Ops müssen die Witterungsbedingungen und potenzielle Risikofak-
toren in der Umgebung berücksichtigt werden.

3.2.4.3 Ausstattung
Gemäß dem Königlichen Erlass vom 10. Juni 2014 und dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 sollten

Grundausstattung und -einrichtung der PC-Ops-Infrastruktur idealerweise Folgendes umfassen:
- einen Versammlungsraum für mindestens 7 Personen,
- ein Whiteboard und eine Leinwand, auf die Bilder projiziert werden können,
- ein ASTRID-Funkgerät,
- eine WLAN-Internetverbindung,
- Beleuchtung, Heizung und Klimatisierung,
- ausreichend Steckdosen.
Diese Ausstattung wird in der Regel von der Hilfeleistungszone bereitgestellt, auf deren Gebiet der Einsatz

stattfindet. Die zuständige Behörde kann auch im Voraus in einem NEP einen Raum festlegen, in dem die PC-Ops
untergebracht wird, oder einen anderen Einsatzdienst beauftragen, eine mobile PC-Ops für bestimmte spezifische
Notsituationen bereitzustellen, insbesondere wenn sie einen Dir-PC-Ops aus einer anderen Disziplin bestimmt. Ein
Verzeichnis der mobilen Mittel, die anderen Einsatzdiensten zur Verfügung stehen, wird dem ANEP beigefügt. Je nach
Art, Dauer und Komplexität der Koordination kann eine weitergehende Ausstattung und Einrichtung der Infrastruktur
aus folgenden Komponenten bestehen:

- einem Versammlungsraum für mindestens 10 Personen und zusätzlichen kleineren Versammlungsräumen, die
als Back-Office dienen können,

- einem oder mehreren Whiteboards, Bildschirmen und/oder anderen Projektionsmitteln,
- einem oder mehreren ASTRID-Funkgeräten und eventuell einer analogen Funkverbindung,
- einem Videokonferenz- und/oder Telekonferenzsystem,
- einem Telefonanschluss,
- der Möglichkeit, Bilder zu streamen,
- Material zum Drucken, Kopieren und Scannen.
Diese Einrichtung und Ausstattung der Infrastruktur kann vom Zivilschutz eingerichtet werden, z. B. für eine

längerfristige operative Koordination, für eine provinziale/föderale Phase oder wenn andere feste oder mobile
Infrastrukturen nicht ausreichen oder nicht genutzt werden können.

3.2.5 Organisation des Einsatzgeländes
3.2.5.1 ″Reflexperimeter″
Der Reflexperimeter umgibt das Gebiet, das dem Ursprung der Notsituation am nächsten liegt und in dem eine

große Gefahr für die Einsatzdienste besteht oder zu erwarten ist (Reflexzone). Wenn das Risiko im Voraus lokalisiert
werden kann, kann ein Reflexperimeter im BNEP festgelegt werden.

Die zuerst am Einsatzort eintreffende Einsatzkraft nutzt die ihr zur Verfügung stehenden Mittel, um den
Reflexperimeter festzulegen. Sobald die Disziplin 3 vor Ort eintrifft, übernimmt sie die Einrichtung, physische
Absperrung, Kennzeichnung und Überwachung dieses Perimeters.

3.2.5.2 Einsatzzone
Die Einsatzzone wird vom Dir-PC-Ops je nach Notsituation festgelegt. Diese Zone kann in Teilzonen unterteilt

werden, abgegrenzt durch Perimeter, die eine von außen sichtbare Kennzeichnung aufweisen, die ihre Funktion
unzweideutig anzeigt.

Der Dir-PC-Ops entscheidet nach Rücksprache mit den operativen Leitern der betroffenen Disziplinen über die
genaue Abgrenzung verschiedener Zonen, die Perimeter, den Ausgangstreffpunkt (ATP), die Strecken für die Zu- und
Wegfahrt (Way-In/Way-Out), die Zugangsstellen (P-In/P-Out) und den Standort des medizinischen Vorpostens (MV).
Bei der Abgrenzung der Zonen und der Einrichtung der Strukturen werden das potenzielle Entwicklungsrisiko, die
Windrichtung, die Verbindungswege, mögliche Zufahrtswege usw. berücksichtigt.

Der Zugang zur Zone und zu den Teilzonen erfolgt über ständig überwachte Zugangsstellen, die von der
Disziplin 3 gemäß den Anweisungen des Dir-PC-Ops und, in Ermangelung, aus eigener Initiative eingerichtet und
besetzt werden.

Die Überwachung der Perimeter umfasst insbesondere auch den Schutz und die Bewachung der PC-Ops, des MV
und der Leichenhalle sowie des möglichen Aufnahmezentrums für unverletzte Betroffene. Die zuständige Behörde
kann privates Sicherheitspersonal einsetzen, um Unbefugte am Betreten des Perimeters zu hindern und die Sicherheit
in dem vom Perimeter begrenzten Gebiet zu überwachen39. Die Modalitäten müssen in den Polizeieinsatzplan (PEP)
aufgenommen werden.

Der Dir-PC-Ops achtet darauf, dass den Disziplinen die erlaubten Zufahrtswege, der Inhalt seiner Anweisungen
und die Anwendungsmodalitäten übermittelt werden; er informiert den Koordinierungsausschuss darüber.

3.2.5.2.1 ROTE ZONE
Die rote Zone wird durch einen Sperrperimeter begrenzt, der den Reflexperimeter ersetzt. Der Dir-PC-Ops

bestätigt den Reflexperimeter oder passt ihn entsprechend der Notsituation an (Typologie der Situation, Topographie
des Gebiets, Art der möglichen Gefahren, Menge der Substanzen, Bevölkerungsdichte, Witterungsbedingungen usw.).

Bei der Abgrenzung dieser Zone sind zwei Faktoren zu berücksichtigen:
- Sie ist so abzugrenzen, dass Mitglieder der Disziplin 3, die den Perimeter bewachen, ihren Auftrag in aller

Sicherheit ausführen können, ohne dass sie notwendigerweise eine Schutzausrüstung tragen müssen.
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- Sie muss sofort angepasst werden können, wenn die Entwicklung der Situation dies erfordert.
Diese Zone ist mit Zustimmung des Dir-PC-Ops40 und gemäß seinen Anweisungen zugänglich für:
- die Mitglieder der Einsatzdienste,
- bestimmte Experten und Techniker.
Andere Personen, die sich in der roten Zone befinden, müssen diese sofort verlassen oder daraus evakuiert

werden.
Unter besonderen Umständen (Terrorismus, Geiselnahme, ...) kann der Zugang zur roten Zone auf Mitglieder von

Einsatzdiensten beschränkt werden, die für eine solche Situation ausgerüstet und ausgebildet sind (DSU, SEDEE,
Casualty Extraction Team (CET), Tactictal Liaison Unit (TAMELU), ...).

3.2.5.2.2 ORANGE ZONE
Die orange Zone wird durch einen Isolierperimeter begrenzt; diese Zone umschließt die gesamte rote Zone. Sie

umfasst den Raum, der für die monodisziplinäre und multidisziplinäre Organisation und die logistische Unterstützung
der Einsatzdienste benötigt wird.

Sobald die orange Zone endgültig eingerichtet ist, kann die Positionierung der PC-Ops und möglicher
monodisziplinärer Einsatzleitstellen in dieser Zone festgelegt werden. Darüber hinaus kann in der orangen Zone der
MV und die gesamte Strecke zur Bergung und Evakuierung von Opfern (die kleine Transportkette), organisiert werden.

Die verschiedenen Strukturen (ATP, PC-Ops, MV, monodisziplinäre Einsatzleitstelle, ...) müssen klar erkennbar,
leicht zugänglich und bei eingeschränkter Sicht angemessen beleuchtet sein. Die Sicherheit wird dort eventuell von der
Disziplin 3 gewährleistet.

Der MV muss leicht zugänglich sein. Im Idealfall sollte er geräumig, geschützt, beheizt und beleuchtet sein sowie
über mindestens zwei Zugänge verfügen (nach dem Grundsatz des Einbahnverkehrs mit getrenntem Ein- und
Ausgang); auf der Grundlage der Kategorisierung der Betroffenen sollte er in Bereiche unterteilt werden können.

Wenn nötig, kann der Perimeter aus Barrieren und/oder Anlagen bestehen, die den Einsatzort vor der
Öffentlichkeit verbergen.

Folgende beteiligte und identifizierbare Personen haben Zugang zur orange Zone:
- Personen, die Zugang zur roten Zone haben,
- Mitglieder der Dienste, die den Disziplinen angehören,
- die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden,
- bestimmte Experten und Techniker.
Die orange Zone kann nach Zustimmung des Dir-PC-Ops und unter Beachtung seiner Anweisungen auch für

Personen, die dort leben oder arbeiten, oder für die Presse zugänglich sein. Diese Erlaubnis wird von Fall zu Fall nach
Absprache innerhalb der PC-Ops erteilt, damit die Disziplinen im Rahmen ihrer jeweiligen Aufträge beurteilen können,
ob eine solche Erlaubnis berechtigt ist. In Bezug auf die Presse ist darüber hinaus eine Beratung mit der zuständigen
Behörde erforderlich. Der Zugang dieser Personen und der Presse darf in keinem Fall den reibungslosen Ablauf des
Einsatzes vor Ort stören oder die Privatsphäre der Betroffenen verletzen.

Wenn die zuständige Behörde in Absprache mit dem Dir-PC-Ops den Zugang der Presse zur orangen Zone erlaubt
hat, wird jeder befugte Journalist vom Dir-Info oder seinem Stellvertreter vor Ort empfangen. Der Dir-Info überwacht
die Organisation dieses Zugangs und/oder die Aufnahme von Bildern sowie die Organisation einer Pressekonferenz,
gemäß den Anweisungen des Dir-PC-Ops.

Die Disziplin 3 ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Anweisungen des Dir-PC-Ops
befolgt werden, sodass nur befugte Personen Zugang zu diesen speziellen Orten erhalten und allen anderen der Zutritt
verwehrt wird.

3.2.5.2.3 GELBE ZONE
Die gelbe Zone wird durch den Ausweichperimeter begrenzt. Die gelbe Zone umschließt die orange Zone und

umfasst den Raum, der zur Gewährleistung des Zugangs der Einsatzdienste und des reibungslosen Ablaufs der
Krisenbewältigung erforderlich ist.

In der gelben Zone kann der ATP gemäß den multidisziplinären Vereinbarungen innerhalb der PC-Ops organisiert
werden. Entsprechend der Organisation des Einsatzortes durch die PC-Ops werden wartende Fahrzeuge der
Einsatzdienste vorübergehend am ATP geparkt, und zwar an einem Ort, an dem sie die Arbeit der Einsatzdienste nicht
behindern.

Die Disziplin 2 ist mit der Verwaltung der medizinischen Mittel im weitesten Sinne beauftragt. Neben der Auswahl
des für ein bestimmtes Opfer mit spezifischen Bedürfnissen aufgrund seiner Pathologie am besten geeigneten
Krankenwagens ist die Disziplin 2 ebenfalls dafür zuständig, dass:

- der Parkplatz und seine Abgrenzung in Absprache mit Disziplin 3 organisiert werden,
- die Fahrer an Bord bleiben und die Funkmitteilungen verfolgen.
Es muss jedoch eine Koordination mit der Disziplin 3 erfolgen, damit die Maßnahmen, die von der Disziplin 2

hinsichtlich der vor Ort stehenden Krankenwagen getroffen worden sind, im Einklang mit allen von der Disziplin 3
getroffenen Verkehrsmaßnahmen stehen, wie beispielsweise die Berücksichtigung der Strecken und der Zugangs- und
Ausgangsstellen.

Folgende Personen haben Zugang zur gelben Zone:
- Personen, die Zugang zur orangen Zone haben,
- die örtliche Bevölkerung,
- die Presse (unter den gleichen Bedingungen wie für die orange Zone).
Personen, die in dieser Zone weder wohnen noch arbeiten, wird vom Betreten der Zone abgeraten.
3.2.5.3 Gerichtszone
Auf Antrag der Gerichtsbehörde kann der Dir-PC-Ops in Absprache mit dem Dir-Pol auch eine Gerichtszone

abgrenzen.
Die Gerichtszone umfasst den Raum, der zur Ausführung kriminaltechnischer und -wissenschaftlicher Aufgaben

abgeschirmt werden muss und in dem Spuren und Indizien vorhanden sein können. Diese Zone wird durch einen
Gerichtsperimeter abgegrenzt, der wenn nötig mit Polizei-Absperrband gekennzeichnet wird. Befugte Personen
können diesen Perimeter nur an der von der Disziplin 3 bewachten einzigen Zugangsstelle überschreiten.
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Ziel dieser Regelung ist eine drastische Begrenzung jeglicher Verunreinigung des Orts einer Notsituation durch
exogene Spuren, die zu einer Vernichtung von Spuren und anderen Beweisen führen würde. Orte, an denen Spuren und
Indizien vorhanden sein können, die für die gerichtliche Untersuchung nützlich sind, müssen weitestgehend
unzugänglich gemacht werden.

Beim Zusammenspiel zwischen Spurensuche und Rettungseinsätzen gilt der Grundsatz, dass die Rettungseinsätze
Vorrang vor den Untersuchungen und Aufträgen der Gerichtspolizei haben. Gleichzeitig berücksichtigen die
Disziplinen bei der Erfüllung ihrer Aufträge auch die Bedürfnisse der gerichtlichen Untersuchung. Die Einsatzkräfte
stellen im Rahmen des Möglichen sicher, dass sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Spuren und Indizien zu
schützen, und den Ort, an dem sie sich befinden, so wenig wie möglich verunreinigen.

Der Dir-PC-Ops bestimmt in Absprache mit dem Dir-Pol, ob die Sicherheit vor Ort wiederhergestellt wurde und
ob der Beginn der gerichtlichen Aufträge den reibungslosen Ablauf der Rettungseinsätze nicht beeinträchtigt. Ab
diesem Zeitpunkt kann die Genehmigung für den Zugang zu dieser Zone nur vom Verantwortlichen der
Kriminaltechnik und -wissenschaft auf der Grundlage einer Absprache mit dem für den Ortstermin Verantwortlichen
und dem mit der Sache befassten Magistrat erteilt werden.

Die Einsatzkräfte stellen sicher, dass die Teile der Einsatzzone, die vom Dir-PC-Ops als Gerichtszone bestimmt
werden, für die Einrichtung der Gerichtszone(n) sofort zugänglich gemacht werden. Jede Gerichtszone kann nach
einem Raster unterteilt werden, was das Auffinden von Opfern, Schäden, Spuren und anderen Beweisen erleichtert.

Diese Orte dürfen erst wiederhergestellt werden, wenn das kriminaltechnische und -wissenschaftliche Labor die
brauchbaren Spuren zwecks Analyse und Prüfung sichern konnte und das DVI die sterblichen Überreste zur
Identifizierung der Opfer bergen konnte. Die Orte dürfen erst nach ausdrücklicher Erlaubnis des Magistrats
(Prokurator oder Untersuchungsrichter) freigegeben werden.

3.2.5.4 Organisation der Evakuierung oder der Aufforderung zum Aufenthalt an einem sicheren Ort
Die Evakuierung41 ist eine außergewöhnliche Maßnahme, die eine strategische Entscheidung der zuständigen

Behörde vor ihrer Durchführung erfordert. Anwohner und andere anwesende Personen, die unmittelbar und direkt der
Gefahr oder den Auswirkungen der Notsituation ausgesetzt sind, werden bei einer Evakuierung aus dem
unmittelbaren Gefahrenbereich entfernt.

Eine Evakuierung wird jedoch nur dann beschlossen, wenn sie technisch möglich und weder für die Evakuierten
noch für die Einsatzdienste gefährlich ist. Die Risiken einer Evakuierung müssen daher gegen die Restrisiken
abgewogen werden, die entstehen, wenn die anwesenden Personen vor Ort bleiben und Schutz suchen (an sichereren
Orten, z. B. in Gebäuden, die nicht direkt von der Notsituation betroffen oder bedroht sind).

Außer bei drohender Gefahr und dringender Notwendigkeit kann zum Aufenthalt an sicheren Orten aufgefordert
werden, damit die spätere Evakuierung unter bestmöglichen Bedingungen vorbereitet werden kann.

Wenn die zuständige Behörde beschließt, eine Evakuierung durchzuführen, wird diese innerhalb der PC-Ops
koordiniert. Die Disziplin 3 wird die Evakuierung durchführen, außer wenn die Mitglieder dieser Disziplin einer
Gesundheitsgefahr ausgesetzt sind (aufgrund der Art der Notsituation).

Wenn es aus Sicherheitsgründen wegen der Art der Notsituation erforderlich ist, individuelle Schutzausrüstung zu
tragen, führt die Disziplin 1 diesen Auftrag aus. Die Disziplin 1 muss dann für den angemessenen individuellen Schutz
ihrer Personalmitglieder und der Evakuierten sorgen. In diesem Fall kümmert sich die Disziplin 1 vor der Evakuierung
auch um die Aufforderung, Schutz an sicheren Orten zu suchen, und zwar nach Beratung in der PC-Ops zur Festlegung
der diesbezüglichen Vorgehensweise.

Unter anderem auf der Grundlage der Informationen, die der Dir-PC-Ops vom Dir-FW (Dir-Si) und gegebenenfalls
vom Berater für die Bewertung der Risiken eines Personaleinsatzes erhalten hat, und unter Berücksichtigung der
vorhandenen Risiken legt der Dir-PC-Ops die erforderliche Mindestausrüstung fest.

In toxischer oder verseuchter Umgebung ist die Disziplin 1 damit beauftragt, alle Opfer aus der roten Zone zu
bergen und sie außerhalb der Gefahrenzone zu sammeln. Mitglieder anderer Disziplinen können ebenfalls aufgefordert
werden, an diesen Einsätzen teilzunehmen, vorausgesetzt, sie sind angemessen ausgerüstet, sind in der Verwendung
der betreffenden Schutzausrüstung geschult, verfügen über die notwendigen Informationen über die Verfahren zur
Verwendung und haben die Zustimmung des Dir-PC-Ops.

Wenn die Notsituation ein schnelles Handeln erfordert, kann eine Notevakuierung jedoch auch ohne vorherige
strategische Entscheidung der zuständigen Behörde durchgeführt werden. In diesem Fall können die vor Ort
anwesenden Einsatzkräfte diese Notevakuierung beschließen.

3.2.5.5 Erkennbarkeit im Einsatzgebiet
Die Verwendung von Warnwesten erhöht die Erkennbarkeit der operativen Leiter vor Ort. Damit vor Ort die

Sichtbarkeit der operativen Leiter, der Koordinationsstrukturen und der Perimeter vor Ort in harmonischer Weise
gewährleistet ist, sind die nachstehenden Merkmale zu beachten.

3.2.5.5.1 EINSATZKRÄFTE (SIEHE ANLAGEN)
Operative Leiter sind an der Farbe ihrer Warnweste zu erkennen. Die Warnwesten haben alle eine helle

Grundfarbe (neongelb), zu der für jede Disziplin Streifen in den folgenden Farben hinzugefügt werden:
- Disziplin 1: rot und weiß,
- Disziplin 2: grün und weiß,
- Disziplin 3: blau und weiß,
- Disziplin 4: blau und orange,
- Disziplin 5: schwarz und weiß,
- Dir-PC-Ops: amarant und weiß.
Die Warnwesten der Einsatzdienste weisen ein Schachbrettmuster auf. Die Warnwesten der anderen Akteure sind

durch einen durchgehenden Streifen in der Farbe der entsprechenden Disziplin gekennzeichnet.
Die Füllung der Karos oder des durchlaufenden Streifens ist reflektierend.
Außerdem enthält die Vorderseite ein reflektierendes Textfeld, das die Funktion, wie sie in den Anlagen zu

vorliegendem Rundschreiben angegeben ist, wiedergibt.
Die Warnwesten der anderen Akteure sind ausschließlich zur Unterstützung des Dir-PC-Ops und der

Disziplinen 2, 4 und 5 vorgesehen. Die Disziplinen 1 und 3 sind nämlich den in den Artikeln 9 und 11 des K.E. vom
22. Mai 2019 erschöpfend aufgelisteten Diensten vorbehalten.
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Jede Disziplin legt fest, wie viele Warnwesten für diese Disziplin beschafft werden müssen, damit ihr operativer
Leiter und gegebenenfalls sein Stellvertreter mit diesem Erkennungszeichen ausgestattet werden können. Es können
also Verfahren festgelegt werden, nach denen die Warnwesten zur Verfügung gestellt werden, gegebenenfalls durch
Aufbau von Synergien mit benachbarten Einheiten. Die Disziplinen müssen auch überlegen, wie die Warnweste des
Dir-PC-Ops zu beschaffen und/oder zur Verfügung zu stellen ist, falls dieser ausdrücklich von der zuständigen
Behörde bestimmt wird, aber nicht zu Disziplin 1 gehört. Der Sicherheitsstab ist über die Situation in jeder Disziplin
informiert und kann bei der Umsetzung von Bereitstellungsverfahren und Synergien eingreifen.

3.2.5.5.2 KOORDINATIONSSTRUKTUREN (SIEHE ANLAGEN)
Die PC-Ops ist erkennbar an:
- einer Flagge (schwarze Beschriftung auf gelbem Grund),
- einer grünen mobilen Rundumkennleuchte,
- einem Striping im Schachbrettmuster (amarant und weiß).
Eventuelle monodisziplinäre Einsatzleitstellen sind an einer Flagge oder an anderen Elementen mit schwarzer

Beschriftung auf gelbem Grund zu erkennen.
Der MV und die anderen Strukturen (ATP, Way-In, Way-Out ...) sind ebenfalls an einer schwarzen Beschriftung auf

gelbem Grund zu erkennen.
3.2.5.5.3 ABGRENZUNG DER PERIMETER ZUR BEGRENZUNG DER ROTEN, ORANGEN UND GELBEN

ZONE (SIEHE ANLAGE)
Gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 grenzt die Disziplin 3 den Perimeter der Einsatzzone ab, und

zwar vorzugsweise mit folgendem Absperrband, gemäß den geltenden Rechtsvorschriften über den Sprachgebrauch
(siehe auch Anlage Erkennbarkeit am Einsatzort):

- für die rote Zone: rotes Absperrband mit dem Logo der Polizei und der Aufschrift ″GEFAHR″,
- für die orange Zone: oranges Absperrband mit dem Logo der Polizei und der Aufschrift ″STOPP″,
- für die gelbe Zone: gelbes Absperrband mit dem Logo der Polizei und der Aufschrift ″KONTROLLE″.
Je nach Situation, Bedarf und verfügbarem Material können Gitter, Leitkegel, Verkehrsschilder oder andere

wirksame Mittel zur Kennzeichnung der Perimeter eingesetzt werden.
3.2.5.5.4 UNTERSTÜTZUNG (NICHT) BEVORRECHTIGTER FAHRZEUGE
Die Disziplin 3 hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Zugangs- und Räumungswege frei bleiben. Eine

deutliche Beschilderung der Strecken und der Zugangsstellen ist eine erste Maßnahme zur Vereinfachung des Verkehrs
bevorrechtigter Fahrzeuge.

Wenn die Disziplin 3 dies nach einer Bewertung für notwendig erachtet und ausreichende Mittel vorhanden sind,
können (nicht) bevorrechtigte Fahrzeuge geführt und sogar eskortiert werden.

3.2.6 Aufhebung der operativen Koordination
Wenn die Notsituation die Koordination verschiedener zuständiger Akteure vor Ort nicht mehr erfordert, berät

sich der Dir-PC-Ops mit der zuständigen Behörde, um die operative Koordination zu beenden.
Wenn der Dir-PC-Ops die operative Koordination aufhebt, informiert er die betroffenen Behörden, Dienste,

Personen und die Notrufzentrale 112.
3.3 Strategische Koordination
Die strategische Koordination ist der multidisziplinäre Auftrag, durch die Entwicklung der aktuellen und

künftigen Strategie für Notsituationen, die Unterstützung der Einsätze und die erforderlichen Beschlüsse für die
Rückkehr zum Normalzustand die Folgen einer Notsituation einzuschränken.

Manche Notsituationen erfordern nur eine operative Koordination. Die Art, das Ausmaß und/oder die möglichen
Folgen einer Notsituation können es rechtfertigen, die operative Koordination durch eine strategische Koordination zu
ergänzen. Bestimmte Notsituationen erfordern aufgrund ihrer Art oder ihres Ausmaßes eine strategische Koordination
ohne operative Koordination (wie z. B. Cyberangriffe, Stromausfälle, Pandemien usw.). Bei einer drohenden
Notsituation kann die strategische Koordination dazu beitragen, dass diese Notsituation verhindert wird oder ihre
Folgen begrenzt werden.

Wird eine operative Koordination eingerichtet, ist der Dir-PC-Ops mit der strategischen Koordination beauftragt,
bis die zuständige Behörde ihn von der Übernahme auf ihrer Ebene bei der Auslösung der Phase in Kenntnis setzt. Bei
Auslösung einer Phase übernimmt die zuständige Behörde die strategische Koordination der Notsituation (siehe 3.3.1.1
Auslösung der Phase).

Die strategische Koordination wird von der Behörde gewährleistet, die je nach ausgelöster Bewältigungsphase (der
Bürgermeister in der kommunalen Phase, der Gouverneur in der provinzialen Phase und der für Inneres zuständige
Minister in der föderalen Phase) zuständig ist; zu diesem Zweck steht ihr ein Koordinierungsausschuss bei. Bei der
strategischen Koordination ergreift die zuständige Behörde Maßnahmen mit dem Ziel, so schnell wie möglich zu einer
normalen Situation zurückzukehren. Mit ihren strategischen Maßnahmen lenkt die zuständige Behörde das
multidisziplinäre Vorgehen in einer Notsituation, unterstützt operative Maßnahmen und trifft Entscheidungen, um die
Dauer der Auswirkungen zu begrenzen und die Sicherheit von Personen und Gütern zu gewährleisten.

3.3.1 Ebenen und Phasen
In Kapitel V des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 werden die verantwortlichen Behörden benannt, die

verpflichtet sind, im Falle einer Notsituation oder einer drohenden Notsituation die erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen und die notwendigen Handlungen vorzunehmen, um diese Notsituation zu bewältigen.

Die für die Bewältigung einer Notsituation zuständigen Verwaltungsbehörden sind der Bürgermeister in seiner
Gemeinde, der Gouverneur in seiner Provinz oder, auf dem Gebiet der Brüsseler Region, die Behörde der Brüsseler
Agglomeration, die gemäß Artikel 48 des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen
zuständig ist, und auf dem Gebiet des Föderalstaats der für Inneres zuständige Minister.

Aus diesem Grund kann die strategische Koordination der Notsituation auf drei Ebenen in verschiedenen
″Phasen″ erfolgen: kommunale Phase, provinziale Phase und föderale Phase.

Für die Auslösung einer Phase wird insbesondere einem oder mehreren der folgenden Parameter Rechnung
getragen:

- der geographischen Ausdehnung der (möglichen) schädlichen Folgen,
- der einzusetzenden Mittel,
- der reellen oder potentiellen Anzahl Betroffener,
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- dem Koordinierungsbedarf,
- dem Ausmaß, der Schwere und/oder der sozialen Auswirkung der Ereignisse,
- der Art der Ereignisse und hauptsächlich ihrer technischen Komplexität,
- dem Informationsbedarf der Bevölkerung,
- der Entwicklung der Ereignisse,
- den anwendbaren Vorschriften.
Die Entscheidung, eine Phase auszulösen, ist eine strategische Entscheidung, die dem (diensttuenden)

Bürgermeister, dem (diensttuenden) Gouverneur oder dem für Inneres zuständigen Minister obliegt. Diese
Entscheidung kann nicht übertragen werden.

3.3.1.1 Auslösung einer Phase
Die Zweckmäßigkeit der Auslösung einer Phase wird in Absprache insbesondere mit den am Ort der Notsituation

anwesenden Einsatzkräften und den anderen Bewältigungsebenen beurteilt. In den meisten Fällen wird die Wahl der
Koordinationsebene hauptsächlich auf den Empfehlungen der vor Ort anwesenden Disziplinen (in der Regel des
Verantwortlichen der Disziplin 142) oder, wenn bereits eine operative Koordination stattfindet, des Dir-PC-Ops
beruhen, der - nach Absprache mit den operativen Leitern - die Behörde informiert und berät.

Es ist die Aufgabe und Verantwortung der Behörde, den richtigen Zeitpunkt für die Auslösung der Phase zu
bestimmen, wobei sie die Dringlichkeit der Situation und die zu treffenden strategischen Entscheidungen berücksich-
tigt. Der Behörde wird empfohlen, eine Phase nur dann auszulösen, wenn sie tatsächlich in der Lage ist, die strategische
Koordination zu übernehmen, indem sie die entsprechenden Entscheidungen trifft. Die Behörde muss im Rahmen der
Noteinsatzplanung angemessene Alarmierungsmechanismen einrichten und bereits in den ersten Augenblicken einer
Notsituation für eine Überwachung sorgen, damit sie schnell eine Phase auslösen und die strategische Koordination
übernehmen kann, wenn die Situation es erfordert.

Die Auslösung der Phase durch die zuständige Behörde bestätigt die Übernahme der strategischen Koordination
auf ihrer Ebene. Aus diesem Grund muss die Auslösung allen betroffenen Akteuren mitgeteilt werden, insbesondere
über das nationale Sicherheitsportal gemäß den in Punkt 3.3.1.2 aufgeführten Modalitäten.

3.3.1.2 Die verschiedenen Phasen
3.3.1.2.1 KOMMUNALE PHASE
Wenn eine Notsituation eine strategische Koordination auf Gemeindeebene erfordert, löst der Bürgermeister eine

kommunale Phase aus und übernimmt die strategische Koordination der Notsituation.
Bei laufender operativer Koordination berät sich der Bürgermeister mit dem Dir-PC-Ops im Hinblick auf die

Auslösung einer kommunalen Phase. Wenn eine operative Koordination vor Ort noch nicht eingerichtet ist, kann der
Bürgermeister bei Bedarf und auf der Grundlage einer Absprache mit den Einsatzdiensten deren Einrichtung
beantragen und einen Dir-PC-Ops bestimmen.

Der Bürgermeister benachrichtigt sofort die Notrufzentrale 112 und, wenn eine operative Koordination stattfindet,
den Dir-PC-Ops über die Auslösung einer kommunalen Phase. Er informiert auch unverzüglich den Gouverneur. Der
Bürgermeister überprüft außerdem, ob die Mitglieder seines Koordinierungsausschusses und alle anderen betroffenen
Behörden und Dienste über die Auslösung der kommunalen Phase informiert sind. Wenn die Benachrichtigung
telefonisch erfolgt, muss sie schriftlich bestätigt werden, insbesondere über das multidisziplinäre Logbuch des
nationalen Sicherheitsportals.

Während der gesamten kommunalen Phase hält der Bürgermeister den Gouverneur regelmäßig über die
Entwicklung der Lage auf dem Laufenden, insbesondere über das nationale Sicherheitsportal. Diese Kontakte
ermöglichen es insbesondere, den Bedarf an Mitteln und Koordination zu bewerten und zu prüfen, ob ein Übergang
in eine höhere Phase erforderlich ist.

Die Organisation und Funktionsweise des Koordinierungsausschusses und etwaiger Unterstützungsstäbe werden
im kommunalen ANEP festgelegt gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 und dem vorliegenden
Rundschreiben.

3.3.1.2.2 PROVINZIALE PHASE
Wenn eine Notsituation eine strategische Koordination auf Provinzebene erfordert, löst der Gouverneur eine

provinziale Phase aus und übernimmt die strategische Koordination der Notsituation.
Die provinziale Phase kann insbesondere ausgelöst werden:
- aufgrund des Ausmaßes der Notsituation, entsprechend der Art und den Auswirkungen des Ereignisses sowie

der Entwicklung des Risikos,
- wenn die direkten Folgen einer Notsituation mehr als eine Gemeinde betreffen,
- wenn die Mittel des Bürgermeisters offensichtlich unzureichend sind,
- aufgrund der Spezifität der zu treffenden Maßnahmen,
- wenn dies in einem BNEP bestimmt ist,
- aufgrund der umfangreichen Berichterstattung in den Medien,
- bei Ausfall des Bürgermeisters oder seines Stellvertreters.
Bei der Auslösung einer provinzialen Phase berät sich der Gouverneur mit dem Dir-PC-Ops, wenn eine operative

Koordination stattfindet, und mit dem beziehungsweise den betroffenen Bürgermeistern. Wenn eine operative
Koordination vor Ort noch nicht eingerichtet ist, kann der Gouverneur bei Bedarf und auf der Grundlage einer
Absprache mit den Einsatzdiensten deren Einrichtung beantragen und einen Dir-PC-Ops bestimmen.

Der Gouverneur benachrichtigt sofort die Notrufzentrale 112 und, wenn eine operative Koordination stattfindet,
den Dir-PC-Ops über die Auslösung einer provinzialen Phase. Er informiert über das Nationale Krisenzentrum auch
sofort den für Inneres zuständigen Minister. Der Gouverneur überprüft außerdem, ob die Mitglieder seines
Koordinierungsausschusses und alle anderen betroffenen Behörden und Dienste über die Auslösung der provinzialen
Phase informiert sind. Wenn die Benachrichtigung telefonisch erfolgt, muss sie schriftlich bestätigt werden,
insbesondere über das multidisziplinäre Logbuch des nationalen Sicherheitsportals.

Während der gesamten provinzialen Phase hält der Gouverneur den für Inneres zuständigen Minister über das
Nationale Krisenzentrum regelmäßig über die Entwicklung der Lage auf dem Laufenden, insbesondere über das
nationale Sicherheitsportal. Diese Kontakte ermöglichen es insbesondere, den Bedarf an Mitteln und Koordination zu
bewerten und zu prüfen, ob ein Übergang in eine höhere Phase erforderlich ist. Die vorstehenden Absätze schließen
direkte Kontakte zwischen dem Gouverneur und dem für Inneres zuständigen Minister keineswegs aus.
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Die Organisation und Funktionsweise des Koordinierungsausschusses und etwaiger Unterstützungsstäbe werden
im provinzialen ANEP festgelegt gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 und dem vorliegenden
Rundschreiben.

Die Auslösung der provinzialen Phase führt zur Aufhebung der kommunalen Phase(n). Der Bürgermeister behält
jedoch eine aktive Rolle bei der Bewältigung der Notsituation. In einer provinzialen Phase unterstützen die betroffenen
Bürgermeister auf dem Gebiet ihrer Gemeinde die strategische Koordination des Gouverneurs, indem sie seine
Beschlüsse umsetzen und in Absprache mit dem Gouverneur notwendige zusätzliche Beschlüsse fassen. Solange der
Gouverneur keine Beschlüsse gefasst hat, ergreifen die Bürgermeister auch die erforderlichen provisorischen
Maßnahmen, um die Folgen der Notsituation zu begrenzen, und setzen den Gouverneur unmittelbar davon in
Kenntnis. Je nach Bedarf und verfügbarem Personal kann der Bürgermeister zu diesem Zweck aus eigener Initiative
oder auf Ersuchen des Gouverneurs eine Zusammenkunft der Mitglieder seines Koordinierungsausschusses in einem
kommunalen Krisenstab organisieren, der für die Umsetzung der strategischen Entscheidungen der höheren Ebene auf
dem Gebiet der Gemeinde zuständig ist.

3.3.1.2.3 FÖDERALE PHASE
Der Königliche Erlass vom 26. April 202443 und die nationalen Noteinsatzpläne legen die Notsituationen fest, in

denen die föderale Phase der Krisenbewältigung ausgelöst werden kann. Die Bedingungen für die Auslösung der
föderalen Phase und die Organisation dieser Phase auf nationaler Ebene fallen nicht in den Anwendungsbereich des
vorliegenden Rundschreibens.

Bei Auslösung einer föderalen Phase berät sich der für Inneres zuständige Minister mit dem beziehungsweise den
betroffenen Gouverneuren. Der Minister informiert die Notrufzentralen 112 und die Gouverneure über die Auslösung
der föderalen Phase. Die Gouverneure informieren die Bürgermeister und, wenn eine operative Koordination
eingerichtet wurde, den Dir-PC-Ops.

Die Auslösung der föderalen Phase führt zur Aufhebung der provinzialen beziehungsweise kommunalen Phasen.
Während einer föderalen Phase behalten der Gouverneur und der Bürgermeister jedoch eine aktive Rolle in der
Krisenbewältigung. Im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 ist nämlich vorgesehen, dass während einer föderalen
Phase der beziehungsweise die betroffenen Gouverneure sowie der beziehungsweise die betroffenen Bürgermeister die
strategische Koordination der föderalen Ebene auf ihrem Gebiet unterstützen. In diesem Rahmen setzen sie die auf
föderaler Ebene getroffenen Entscheidungen um und treffen in enger Abstimmung mit dem föderalen Koordinierungs-
ausschuss gegebenenfalls ergänzende Entscheidungen.

Bis die Entscheidungen der föderalen Ebene vorliegen, können die Gouverneure und Bürgermeister auch die
notwendigen vorläufigen Maßnahmen ergreifen, um die Folgen der Notsituation zu begrenzen. Sie informieren über
den föderalen Koordinierungsausschuss auch sofort den für Inneres zuständigen Minister.

Je nach Bedarf und verfügbarem Personal kann der Gouverneur aus eigener Initiative oder auf Ersuchen der
föderalen Ebene eine Zusammenkunft der Mitglieder seines Koordinierungsausschusses, gegebenenfalls zusammen
mit den betroffenen Bürgermeistern, im Krisenstab der Provinz einberufen, der für die Umsetzung der von der
föderalen Ebene getroffenen strategischen Entscheidungen auf dem Gebiet der Provinz zuständig ist.

In einer föderalen Phase führen die Gouverneure die föderalen Beschlüsse aus, indem sie die Disziplinen und
Bürgermeister, die an der Umsetzung der Maßnahmen auf dem Gebiet der Provinz beteiligt sind, koordinieren. Der
Gouverneur fungiert als Vermittler zwischen dem föderalen Koordinierungsausschuss einerseits und eventuellen
kommunalen Krisenstäben sowie der PC-Ops andererseits, falls eine operative Koordination eingerichtet wird.

In diesem Rahmen haben Gouverneure, die dabei eventuell von ihrem provinzialen Krisenstab unterstützt werden,
unter anderem folgende Aufträge:

* Übermittlung von Informationen an den Föderalen Koordinierungsausschuss in Bezug auf die (Entwicklung der)
Situation in ihrer Provinz und vor Ort,

* Abgabe von Stellungnahmen an den Föderalen Koordinierungsausschuss in Bezug auf die Durchführbarkeit der
geplanten Beschlüsse und Übermittlung von Informationen über den Fortschritt der Umsetzung der gefassten
Beschlüsse vor Ort,

* Einsatz der PC-Ops und Interaktion mit dieser Leitstelle in Bezug auf die ergriffenen Schutzmaßnahmen und ihre
Durchführung vor Ort und in Bezug auf den Schutz der Einsatzkräfte,

* Übermittlung von Informationen an die Bevölkerung in Bezug auf die Situation auf lokaler Ebene im Rahmen der
Arbeiten der Disziplin 5,

* Benachrichtigung des föderalen Koordinierungsausschusses über den Bedarf an zusätzlichen föderalen Mitteln
und an Unterstützung, insbesondere in Bezug auf die Einsatzmittel zur Durchführung der Maßnahmen vor Ort und
die Weiterverfolgung der Maßnahmen für spezifische sozioökonomische Sektoren, die in die Verantwortung der
föderalen Ministerien fallen,

* Interaktion mit föderierten Teilgebieten beziehungsweise dem betroffenen regionalen Krisenzentrum in Bezug
auf die Unterstützung bei der Weiterverfolgung der Maßnahmen für spezifische sozioökonomische Sektoren, die in die
Zuständigkeit der Behörden eines föderierten Teilgebiets fallen,

* gegebenenfalls Zusammenarbeit mit den entsprechenden lokalen Krisenstrukturen angrenzender Länder in
Bezug auf die Alarmierung und den Austausch von Informationen im Hinblick auf eine kohärente Durchführung der
Maßnahmen vor Ort im Grenzgebiet.

Der Gouverneur und der beziehungsweise die Bürgermeister können die Beschlüsse der föderalen Ebene durch
zusätzliche Beschlüsse ergänzen, wenn es sich um rein lokale Situationen handelt. Diese ergänzenden Beschlüsse
dürfen nicht im Widerspruch zu den auf föderaler Ebene gefassten Beschlüssen beziehungsweise dem dort festgelegten
strategischen Rahmen stehen. Außerdem dürfen Gouverneure keine Maßnahmen in Angelegenheiten ergreifen, für die
die föderale Ebene mitgeteilt hat, dass sie darüber noch befinden muss. Sofern die föderale Ebene nicht ausdrücklich
etwas anderes beschließt, dürfen Gouverneure und Bürgermeister nichts beschließen, was den Einsatz anderer Mittel
und Dienste betrifft als derjenigen, über die sie auf lokaler Ebene verfügen.

3.3.1.3 Reihenfolge der Phasen
Art und Schwere der Notsituation bestimmen die Bewältigungsebene.
Die Entscheidung, ob eine Phase ausgelöst wird oder nicht, liegt in der Verantwortung des Bürgermeisters, des

Gouverneurs beziehungsweise des Ministers. Diese Entscheidung kann aus eigener Initiative oder aufgrund einer
Anfrage der Einsatzdienste, des Dir-PC-Ops oder einer niedrigeren oder höheren Bewältigungsebene getroffen werden.
Der Bürgermeister und der Gouverneur können eine Phase nur dann auslösen, wenn für dieselbe Notsituation nicht
bereits eine Phase von einer höheren Ebene ausgelöst wurde.
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Es ist also nicht erforderlich, zuerst die kommunale Phase auszulösen, um zur provinzialen Phase übergehen zu
können. Je nach Fall können die Einsatzdienste, der Dir-PC-Ops oder der Bürgermeister dem Gouverneur vorschlagen,
sofort die provinziale Phase auszulösen. Ebenso kann der Gouverneur dem für Inneres zuständigen Minister die
Auslösung der föderalen Phase vorschlagen.

Umgekehrt kann der für Inneres zuständige Minister den Gouverneur auffordern beziehungsweise ihm
empfehlen, die provinziale Phase auszulösen. Der Gouverneur kann diese Aufforderung oder Empfehlung an den
Bürgermeister richten.

Wenn der Gouverneur eine provinziale Phase auslöst, berät er sich mit dem beziehungsweise den betroffenen
Bürgermeistern. Wenn der beziehungsweise die betroffenen Bürgermeister eine kommunale Phase ausgelöst hatten,
zielt diese Beratung insbesondere darauf ab, den Übergang von der kommunalen Phase zur provinzialen Phase zu
organisieren. Bevor der Gouverneur die provinziale Phase aufhebt, berät er sich mit dem Dir-PC-Ops und dem
beziehungsweise den betroffenen Bürgermeistern, um die Weiterführung und Kohärenz der ergriffenen Maßnahmen zu
gewährleisten, bei Bedarf im Rahmen einer kommunalen Phase. Wenn sich im Rahmen dieser Beratung herausstellt,
dass nach einer provinzialen Phase eine kommunale Phase erforderlich ist, muss der Bürgermeister diese formell
auslösen.

Ebenso berät sich der für Inneres zuständige Minister mit dem beziehungsweise den betroffenen Gouverneuren,
wenn er eine föderale Phase auslöst. Wenn der beziehungsweise die betroffenen Gouverneure eine provinziale Phase
ausgelöst hatten, zielt diese Beratung insbesondere darauf ab, den Übergang von der provinzialen Phase zur föderalen
Phase zu organisieren. Bevor der für Inneres zuständige Minister die föderale Phase aufhebt, berät er sich mit dem
beziehungsweise den betroffenen Gouverneuren, um die Weiterführung und Kohärenz der ergriffenen Maßnahmen zu
gewährleisten, bei Bedarf im Rahmen kommunaler oder provinzialer Phasen. Wenn sich im Rahmen dieser Beratung
herausstellt, dass nach einer föderalen Phase eine provinziale oder kommunale Phase erforderlich ist, muss der
betroffene Gouverneur beziehungsweise Bürgermeister diese formell auslösen.

3.3.1.4 Aufhebung einer Phase
Eine Phase wird aufgehoben:
- infolge eines Beschlusses der Behörde, die die Phase ausgelöst hat, wenn diese feststellt, dass eine strategische

Koordination der Notsituation auf ihrer Ebene nicht mehr erforderlich ist, oder
- automatisch, wenn eine Phase auf einer höheren Ebene ausgelöst wird.
Der Beschluss zur Aufhebung einer Phase wird auf der Grundlage einer qualitativen Analyse der Situation

getroffen, die die erwartete Entwicklung und den erreichten Stand der Vorbereitungen hinsichtlich der notwendigen
Überwachung der Maßnahmen und der Einrichtung der erforderlichen Zusammenarbeit berücksichtigt (siehe 4.
Organisation des Übergangs und Zeitraum der Wiederherstellung). Es könnte in Betracht gezogen werden, die
Zusammenkunft des Koordinierungsausschusses vorübergehend auszusetzen, ohne die Phase aufzuheben und die
strategische Koordination zu beenden. Eine plötzliche Aufhebung der Phase kann das Ziel, auf das jede strategische
Koordination abzielen sollte, nämlich die Rückkehr zur Normalität, untergraben.

Die Aufhebung einer Phase erfordert mindestens eine Beratung mit den betroffenen Diensten im Rahmen der
operativen und strategischen Koordination und gegebenenfalls mit der beziehungsweise den anderen betroffenen
zuständigen Behörden. Der Gouverneur hebt die provinziale Phase also in Absprache mit dem beziehungsweise den
Bürgermeistern der Gemeinden, die von der Notsituation betroffen sind, auf. Aus dieser Beratung kann sich die
Notwendigkeit ergeben, im Anschluss an die provinziale Phase eine kommunale Phase auszulösen (siehe 3.3.1.3 Reihen-
folge der Phasen).

Die Aufhebung der kommunalen oder provinzialen Phase muss auch mit dem Dir-PC-Ops abgesprochen werden,
wenn eine operative Koordination eingerichtet wurde, damit alle Aspekte, die eine Rückkehr zur Normalität
ermöglichen, berücksichtigt werden.

Wenn die zuständige Behörde die Aufhebung der Phase beschließt, informiert sie umgehend die Notrufzen-
trale 112, den Dir-PC-Ops und die anderen zuständigen Behörden.

Die kommunale Phase wird automatisch durch die Auslösung einer provinzialen Phase aufgehoben. Ebenso hebt
die Auslösung der föderalen Phase automatisch die provinziale beziehungsweise kommunale Phase auf.

Wenn eine Phase von einer höheren Ebene ausgelöst wird, behalten der Bürgermeister und der Gouverneur eine
aktive Rolle und können sie den provinzialen beziehungsweise föderalen Koordinierungsausschuss mit ihrem
Krisenstab unterstützen (siehe 3.3.1.2.2 Provinziale Phase und 3.3.1.2.3 Föderale Phase). Wenn die föderale oder
provinziale Phase aufgehoben wird, kann die Auslösung einer Phase auf niedrigerer Ebene erforderlich sein.

Nach der Aufhebung einer Phase spielen die zuständigen Behörden weiterhin eine Rolle, wenn der Zeitraum der
Wiederherstellung beginnt (siehe 4.2 Zeitraum der Wiederherstellung).

3.3.2 Koordinierungsausschuss/Krisenstab
Der Koordinierungsausschuss ist das multidisziplinäre Organ, das die Behörde unterstützt, die die Phase ausgelöst

hat, und daher für die strategische Koordination zuständig ist.
Der Krisenstab ist das Organ, das die Behörde unterstützt, die die strategische Koordination im Fall einer auf einer

höheren Ebene ausgelösten Phase unterstützt: Der kommunale Krisenstab unterstützt bei Bedarf den Bürgermeister im
Rahmen einer provinzialen oder föderalen Phase, und der provinziale Krisenstab unterstützt bei Bedarf den
Gouverneur im Rahmen einer föderalen Phase44.

Der Krisenstab wird je nach Bedarf einberufen. Die zuständige Behörde kann dort die Mitglieder ihres
Koordinierungsausschusses versammeln. Die Zusammensetzung des Krisenstabs kann jedoch auf die Bedürfnisse und
das verfügbare Personal begrenzt oder daran angepasst werden.

Die folgenden Punkte beziehen sich auf den Koordinierungsausschuss und gelten entsprechend auch für den
Krisenstab.

3.3.2.1 Zusammensetzung und Vorsitz
a. Kommunaler Koordinierungsausschuss (KA-Gem)
Gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 führt der Bürgermeister den Vorsitz über den kommunalen

Koordinierungsausschuss, der sich aus dem Noteinsatzplanungskoordinator und dem strategischen Leiter jeder
betroffenen Disziplin zusammensetzt (siehe 3.1.3 Strategische Leitung).

Um eine angemessene Vertretung der an der Krisenbewältigung auf Gemeindeebene beteiligten Akteure zu
gewährleisten, wird folgende Zusammensetzung empfohlen:

- der Bürgermeister,
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- der Noteinsatzplanungskoordinator,
- der Dir-D1, d. h. ein Vertreter der zuständigen Hilfeleistungszone, der vom Zonenkommandanten bestimmt wird,

oder der Zonenkommandant selbst (Dir-D1),
- der Dir-D2, d. h. der FHI, unterstützt durch den PSM, oder ein anderer vom FHI bestimmter Vertreter der D2,
- der lokale psychosoziale Koordinator,
- der Dir-D3, der in Anwendung der Artikel 7/1 bis 7/3 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt

bestimmt wird,
- der Dir-D4, der gemäß dem Noteinsatzplan der zuständigen Behörde bestimmt wird (wie z. B. der Leiter des

technischen Dienstes der Gemeinde oder, wenn betroffen, ein Vertreter des Zivilschutzes),
- der Dir-D5, der gemäß dem Noteinsatzplan der zuständigen Behörde bestimmt wird.
Der strategische Leiter jeder Disziplin kann eventuell von einer Arbeitsgruppe unterstützt werden, die ihre

verschiedenen Aufträge vorbereitet und ausführt.
Je nach Notsituation und Bedarf kann der Bürgermeister auch alle Personen einladen, deren Anwesenheit er für

die Erfüllung der Aufgaben des Koordinierungsausschusses für nützlich hält (Vertreter des Ministeriums der
Landesverteidigung, der Notrufzentrale 112, Staatsanwaltschaft, Experten, Unternehmensvertreter, Vertreter der
föderierten Teilgebiete, verschiedene Verwalter, ...).

b. Provinzialer Koordinierungsausschuss (KA-Prov)
Gemäß dem Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 führt der Gouverneur den Vorsitz über den provinzialen

Koordinierungsausschuss, der sich aus dem Noteinsatzplanungskoordinator und dem strategischen Leiter jeder
betroffenen Disziplin (siehe 3.1.3 Strategische Leitung) sowie dem beziehungsweise den Bürgermeistern der
betroffenen Gemeinden oder ihrem beziehungsweise ihren Vertretern zusammensetzt.

Um eine angemessene Vertretung der an der Krisenbewältigung auf Provinzebene beteiligten Akteure zu
gewährleisten, wird idealerweise folgende Zusammensetzung empfohlen:

- der Gouverneur,
- der Noteinsatzplanungskoordinator,
- der Dir-D1, d. h. der Kommandant der zuständigen Hilfeleistungszone,
- der Dir-D2, d. h. der FHI, unterstützt durch den PSM oder einen anderen vom FHI bestimmten Vertreter der

Disziplin 2,
- der Dir-D3, der in Anwendung der Artikel 7/1 bis 7/3 des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt

bestimmt wird,
- der Dir-D4, der gemäß dem Noteinsatzplan der zuständigen Behörde bestimmt wird,
- der Befehlshaber der Provinz des Ministeriums der Landesverteidigung,
- der Dir-D5, der gemäß dem Noteinsatzplan der zuständigen Behörde bestimmt wird,
- der beziehungsweise die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden oder ihre Vertreter,
- ein Vertreter der zuständigen Notrufzentrale 112.
Der strategische Leiter jeder Disziplin kann eventuell von einer Arbeitsgruppe unterstützt werden, die seine

verschiedenen Aufträge vorbereitet und ausführt.
Je nach Notsituation und Bedarf kann der Gouverneur auch alle Personen einladen, deren Anwesenheit er für die

Erfüllung der Aufgaben des Koordinierungsausschusses für nützlich hält (Staatsanwaltschaft, Experten, Unterneh-
mensvertreter, Vertreter der föderierten Teilgebiete, verschiedene Verwalter, ...).

3.3.2.2 Allgemeine Organisation
Um ein reibungsloses Funktionieren des Koordinierungsausschusses zu gewährleisten, wird empfohlen, eine

Geschäftsordnung zu erstellen, die unter anderem folgende Aspekte regelt:
- den Vorsitz,
- die Zusammensetzung und eine Sitzordnung,
- die Versammlungsmodalitäten,
- die Nutzung der verschiedenen Mittel (nationales Sicherheitsportal, Whiteboard, ...),
- das Alarmierungsverfahren,
- die Ablösung des Personals der zuständigen Behörde,
- die Verpflegung (Essen und Trinken),
- die Zugangsmodalitäten,
- den Informationsfluss zum und ausgehend vom Koordinierungsausschuss,
- die Überwachung der Umsetzung der getroffenen strategischen Entscheidungen.
3.3.2.3 Infrastruktur
Die zuständige Behörde ist damit beauftragt, die materiellen und personellen Mittel bereitzustellen, die

erforderlich sind, um sich auf die Bewältigung einer Notsituation vorzubereiten. Die Infrastruktur muss angemessen
ausgestattet sein, um die Organisation eines Koordinierungsausschusses zu ermöglichen, und muss immer leicht
zugänglich und funktionsfähig sein. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die relevanten infrastrukturbezo-
genen Daten in den NEP, den Verfahren und im nationalen Sicherheitsportal jederzeit verfügbar sind und
fortgeschrieben werden.

Es wird empfohlen, dass die zuständige Behörde Einrichtungen und Ausstattungen vorsieht, die Folgendes
umfassen:

- einen Versammlungsraum für mindestens 10 Personen und zusätzliche kleinere Versammlungsräume, die als
Back-Office dienen können,

- ein oder mehrere Whiteboards, Leinwände und/oder andere Projektionsmittel,
- ein oder mehrere ASTRID-Funkgeräte und eventuell eine mögliche analoge Funkverbindung,
- ein Videokonferenz- und/oder Telekonferenzsystem,
- eine Telefon- und Internetverbindung,
- die Möglichkeit, Bilder zu streamen,
- Material zum Drucken, Kopieren und Scannen,
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- einen geschlossenen, leicht zugänglichen Raum, in dem eine Pressekonferenz abgehalten werden kann.
Es wird auch empfohlen, ein alternatives Krisenzentrum für den Fall vorzusehen, dass die übliche Infrastruktur

nicht mehr zugänglich ist. Eine Risikoanalyse ist durchzuführen, um den Standort des alternativen Krisenzentrums zu
bestimmen, der sich in ausreichender Entfernung zum Hauptkrisenzentrum befinden muss. Dies kann zum Beispiel
durch ein Zusammenarbeitsabkommen mit einer anderen Behörde geregelt werden.

3.3.2.4 Aufgaben des Noteinsatzplanungskoordinators während der Krisenbewältigung
Der Noteinsatzplanungskoordinator berät und unterstützt die zuständige Behörde während der Bewältigung einer

Notsituation als Experte für Noteinsatzplanung. Er unterstützt die zuständige Behörde bei Nutzung und Anwendung
der Versammlungsmethodik. Er koordiniert das Sekretariat des Koordinierungsausschusses und sorgt in dieser
Funktion dafür, dass die getroffenen Entscheidungen weiterverfolgt und das multidisziplinäre Logbuch des
Koordinierungsausschusses im nationalen Sicherheitsportal geführt wird.

Darüber hinaus übernimmt und/oder koordiniert der Noteinsatzplanungskoordinator unter anderem die
folgenden Aufgaben:

- Einrichtung und Betreiben des Krisenzentrums und des Besprechungsraums (Logbuch, Informationsmanage-
ment, Personalmanagement usw.) und Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit des Materials:

* je nach dem im NEP vorgesehenen Alarmierungsschema Sicherstellung, dass die Mitglieder des Koordinierungs-
ausschusses und die anderen von der zuständigen Behörde bestimmten Personen angefordert werden, ggf. durch die
Notrufzentralen 112,

* Anforderung des im ANEP vorgesehenen administrativen und technischen Personals,
* Zurverfügungstellung nützlicher Unterlagen an die Mitglieder des Koordinierungsausschusses,
- Durchführung einer ersten Bestandsaufnahme,
- Koordination der internen Kommunikation,
- Vorbereitung ausgehender Dokumente,
- auf kommunaler Ebene Unterstützung des LPSK und der Disziplin 4 bei der Mobilisierung kommunaler Mittel

im Hinblick auf den Bedarf der Betroffenen,
- in Absprache mit Disziplin 5 Aktivierung föderaler Mittel (Hotline/BE-Alert).
Bei Bedarf kann der Noteinsatzplanungskoordinator auf Unterstützungsteams zurückgreifen (siehe 2.2.5

Zusammenarbeit).
3.3.3 Zusammenarbeit
Wenn eine Notsituation mehrere Gemeinden betrifft, ist es nicht unbedingt notwendig, eine provinziale Phase

auszulösen. Wenn der Grad der Komplexität der Notsituation es zulässt, ist es in der Tat möglich, eine gemeinsame
Bewältigung durch die betroffenen Bürgermeister über einen gemeinsamen Koordinierungsausschuss vorzusehen. Dies
kann auch bei Notsituationen angezeigt sein, die sich auf oder in der Nähe von Gemeindegrenzen ereignen.

Die Einrichtung eines gemeinsamen Koordinierungsausschusses ermöglicht eine einheitliche Gesamtwahrneh-
mung der Notsituation, im Gegensatz zu einer Notsituation, bei der jede Gemeinde die Krise auf ihrer Ebene bewältigt
und die verfügbaren Informationen regelmäßig ausgetauscht werden müssen, was Zeit, Mittel und Personal bindet und
zu Informationsverlusten oder unterschiedlichen Interpretationen führen kann. Die Kommunikation mit der PC-Ops
kann im Fall einer gemeinsamen Koordination über einen einzigen Kanal erfolgen, was den Informationsaustausch
effizienter gestaltet.

Ein weiterer offensichtlicher Vorteil der Einrichtung eines gemeinsamen Koordinierungsausschusses ist die
Bündelung von Mitteln. Dies erleichtert die strategische Vertretung von Disziplinen, die nur in einem Koordinierungs-
ausschuss tagen müssen, und ermöglicht generell eine personalschonende Arbeitsweise, da sich das verfügbare
Personal auf allen Ebenen abwechseln kann. Die anwesenden Informationsbeamten können ebenfalls ihre Kräfte
bündeln und den vereinfachten Arbeitsprozess Krisenkommunikation (APKK) starten.

Die Unvorhersehbarkeit von Notsituationen bringt es mit sich, dass es nicht selbstverständlich ist, im Vorfeld
Vereinbarungen über die Organisation einer gemeinsamen Koordination zu treffen. Dies kann jedoch im Rahmen der
Noteinsatzplanung vorgesehen werden, wenn Risiken ermittelt wurden, die das Gebiet mehrerer Gemeinden betreffen
(wie zum Beispiel eine Industrieanlage in der Nähe von Gemeindegrenzen) oder wenn ein Noteinsatzplanungskoor-
dinator mehrere Gemeinden unterstützt. Wenn eine solche Zusammenarbeit geplant ist, ist es ratsam, im Voraus zu
vereinbaren, wie der Vorsitz in einem gemeinsamen Koordinierungsausschuss geführt werden soll, insbesondere wenn
gemeinsame Risiken das Gebiet mehrerer Gemeinden betreffen. Beispielsweise übernimmt der Bürgermeister der
Gemeinde, auf deren Gebiet sich die Notsituation ereignet hat, oder der Bürgermeister der am stärksten betroffenen
Gemeinde den Vorsitz. Es ist besser, die notwendigen Vereinbarungen auch hinsichtlich der finanziellen Aspekte und
der Infrastruktur bereits im Vorfeld zu treffen.

Auch auf provinzübergreifender Ebene kann eine gute Zusammenarbeit zwischen den Koordinierungsaus-
schüssen aufgebaut werden, um eine Notsituation koordiniert zu bewältigen. Es ist nicht unbedingt notwendig, die
föderale Phase auszulösen, wenn zwei oder mehr provinziale Koordinierungsausschüsse die Notsituation durch
regelmäßige Koordinierung gemeinsam bewältigen können. Daher wird empfohlen, vor allem bei Risiken, die mehrere
Provinzen betreffen, Mechanismen für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den verschie-
denen provinzialen Koordinierungsausschüssen einzurichten und diese Mechanismen regelmäßig zu testen.

Neben dem gemeinsamen Koordinierungsausschuss gibt es noch andere Formen der Zusammenarbeit bei der
Krisenbewältigung. So können verschiedene Unterstützungsteams eingesetzt werden, um das Krisenmanagement in
der PC-Ops oder im Koordinierungsausschuss zu unterstützen. Zur Unterstützung der Kommunikation beziehungs-
weise Kommunikationsstrategie kann das D5-Team aktiviert werden und auch andere Formen der Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Bürgermeistern und Gouverneuren können organisiert werden, um die Bewältigung von
Notsituationen zu verbessern.

Achtung: Wie der Name schon sagt, können Unterstützungsteams nur Aufgaben zur Unterstützung des
Krisenmanagements durchführen. Wenn auf diese Teams zurückgegriffen wird, ist es daher wichtig, die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, damit sie von einem Mitarbeiter mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich der
Noteinsatzplanung und/oder der örtlichen Gegebenheiten empfangen und begleitet werden. Je nach Fall bleibt der
Noteinsatzplanungskoordinator beziehungsweise der lokale Informationsbeamte die Kontaktstelle für die zuständige
Behörde. Diese Behörde ist ihrerseits weiterhin für die strategische Koordination der Notsituation und die
Koordinierung der Aufträge der Disziplin 5 verantwortlich.
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3.4 Multidisziplinäre Kommunikation
3.4.1 Multidisziplinäre Kommunikation und Einsatz von Kommunikationsgruppen
Die Bewältigung von Notsituationen kann nur dann korrekt funktionieren, wenn alle Komponenten gut

aufeinander abgestimmt sind. Dies ist nur möglich, wenn alle Beteiligten kontinuierlich, klar und strukturiert
kommunizieren. Mono- und multidisziplinäre Kommunikation sowie die Kommunikation zwischen operativen und
strategischen Koordinatoren sind wichtig. Es wird empfohlen, dass Bestimmungen über die Nutzung der ASTRID-
Kommunikationsgruppen in den ANEP und/oder BNEP aufgenommen und ausgearbeitet werden.

Der allgemeine Rahmen für den Informationsaustausch über die ASTRID-Kommunikationsgruppen ist im
Multi-OPCOM-Rundschreiben 2017 über die Nutzung der multidisziplinären ASTRID-Kommunikationsgruppen und
das dazugehörige Kommunikationsschema (siehe weiter unten) festgelegt. In diesem Rundschreiben wird spezifisch
erläutert, wie die multidisziplinäre Kommunikation zwischen den verschiedenen Disziplinen und anderen Parteien
sowohl in Routine- als auch in Notsituationen abläuft.

Tabelle der Kommunikationsgruppen: siehe Anlage 1 zu vorliegendem Text.
Der Dir-PC-Ops verfügt über eine eigene Kommunikationsgruppe: M [prov] PCOPS xx (1-10). Diese Gruppe kann

verwendet werden, um:
- mit den Leitern der fünf Disziplinen zu kommunizieren, sobald sie in die PC-Ops gerufen werden oder wenn sie

vor Ort anwesend sind,
- als Kontaktstelle für die zuständige Behörde zu dienen.
Die operativen Leiter der einzelnen Disziplinen kommunizieren auch untereinander über den M [prov] PCOPSX

xx. Darüber hinaus greifen sie auf separate, monodisziplinäre Nutzergruppen zurück, um mit ihrer eigenen Disziplin
zu kommunizieren.

Auch die zuständige Behörde verfügt über eine eigene Kommunikationsgruppe: (M [prov] CC xx (1-10)). Es
empfiehlt sich, diese Gruppen nach Zuweisung permanent abzuhören.

Die Nummern der Kommunikationsgruppen werden von der Notrufzentrale 112 vergeben.
Wenn es vor Ort einen Bedarf an Koordination zwischen Akteuren verschiedener Disziplinen gibt, kann die

Kommunikationsgruppe M [prov] P xx (1-10) zu diesem Zweck genutzt werden.
3.4.2 Nutzung des nationalen Sicherheitsportals
Das nationale Sicherheitsportal spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Not- und Krisensituati-

onen.
Aus diesem Grund ist im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019 vorgesehen, dass das Portal zu folgenden Zwecken

zu nutzen ist:
b. auf operativer Ebene:
- regelmäßige Informierung über die Notsituation und ihre Entwicklung sowie Übermittlung detaillierter

Lageberichte an die zuständigen Behörden und die zuständige Notrufzentrale 112,
- Sicherstellung einer guten visuellen Darstellung des Einsatzortes und der Zoneneinteilung durch Kartografie,
a. auf strategischer Ebene:
- Gewährleistung eines gemeinsamen Verständnisses von Fakten, Entscheidungen und Maßnahmen
In Artikel 31 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 ist außerdem vorgesehen, dass in einer Notsituation die

Informationen zwischen den betroffenen Behörden und Diensten ausgetauscht werden, insbesondere über das
nationale Sicherheitsportal.

Es ist allen Akteuren zugänglich und spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung eines gemeinsamen
Verständnisses von Fakten, Entscheidungen und Maßnahmen zwischen den verschiedenen Diensten und Disziplinen,
die mit einer Notsituation befasst sind. Die Notrufzentralen 112 öffnen die multidisziplinären Kommunikationskanäle
über das nationale Sicherheitsportal. Die PC-Ops und/oder der Koordinierungsausschuss kommunizieren mit den
anderen Akteuren des Krisenmanagements über die Lage und ihre Entscheidungen und stellen Lageberichte im
Sicherheitsportal zur Verfügung.

Der Dir-PC-Ops organisiert die Zoneneinteilung für den Einsatz und liefert eine visuelle Darstellung der Situation
mithilfe der Tools des nationalen Sicherheitsportals. Das nationale Sicherheitsportal ermöglicht den Austausch von
Informationen zwischen den verschiedenen Disziplinen und Partnern. Die Akteure vor Ort oder ihr Backoffice teilen
ihre Beobachtungen den anderen Nutzern über das nationale Sicherheitsportal mit. Das nationale Sicherheitsportal
ermöglicht den optimalen Austausch von operativen und strategischen Informationen in Notsituationen, um ein
gemeinsames Lagebild zu erhalten.

3.5 Krisenkommunikation
Es ist von größter Wichtigkeit, als Reaktion auf eine Notsituation angemessen zu kommunizieren, die

Kommunikation aufrechtzuerhalten und regelmäßig anzupassen, je nachdem, wie sich die Notsituation entwickelt.
Diese Krisenkommunikation ist eine der Aufgaben der Disziplin 5, wie sie im Königlichen Erlass vom 22. Mai 2019
beschrieben ist (siehe Aufgaben der Disziplin 5).

Die Krisenkommunikation wird genutzt, um die Bevölkerung so schnell wie möglich zu alarmieren/über die zu
ergreifenden Maßnahmen zu informieren, und zwar über die je nach Notsituation am besten geeigneten Alarmie-
rungskanäle.

Während einer Notsituation berät der Dir-D5 den Koordinierungsausschuss bei der Organisation der Information
der Bevölkerung. Der Dir-Info ist Mitglied der PC-Ops und sorgt dafür, dass verschiedene Aspekte der Kommunikation
besprochen werden; er ist auch für den Empfang der Presse vor Ort verantwortlich. Die Presse kann eine nützliche
Rolle spielen, indem sie die Empfehlungen der Regierung an die von der Notsituation betroffene Bevölkerung
weitergibt.

Am Ende der Notsituation werden auch klare Informationen zu den Maßnahmen erteilt, die eine Rückkehr zur
Normalität ermöglichen oder fördern, wie z. B. Informationen über die mögliche Einbeziehung spezieller Strukturen
im Rahmen der Wiederherstellung.

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die allgemeine Information über die Notsituation in der kommunalen
Phase, der Gouverneur für die Information in der provinzialen Phase. In der föderalen Phase ist der zuständige
Minister mit der Koordinierung der allgemeinen Information der Bevölkerung beauftragt. Gouverneure und
Bürgermeister unterstützen die föderale Kommunikationsstrategie, indem sie Informationen für die Bevölkerung auf
die lokale Ebene übertragen.
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Im Falle einer alleinigen operativen Koordination ohne Auslösung einer Phase stellt der Dir-PC-Ops sicher, dass
ein Dir-Info bestimmt wird und dass die Krisenkommunikation gemäß dem monodisziplinären Einsatzplan der
Disziplin 5 und den Anweisungen der zuständigen Behörde sichergestellt wird.

Zusätzlich zu der möglichen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden kann das Team D5 auf Antrag und unter
der Verantwortung der zuständigen lokalen Behörde rund um die Uhr aktiviert und angefordert werden, um den
Dir-D5 und den Dir-Info bei der Erfüllung ihrer Aufträge zu unterstützen.

4. Organisation des Übergangs und Zeitraum der Wiederherstellung
Unter Wiederherstellung versteht man eine tatsächliche Rückkehr zur Normalität, hauptsächlich durch moralische

und körperliche Erholung sowie durch die Wiederherstellung der finanziellen Lage und der Rechtslage des Einzelnen
(Wiedereinsetzung einer Person in ihre Rechte, ...) und der Person als Mitglied gesellschaftlicher Gruppen (Familie,
Schule, Arbeit, ...), durch den Wiederaufbau der Gesellschaft und der betreffenden gesellschaftlichen Gruppen
(Wiederaufbau einer Schule, auf die ein Anschlag verübt worden ist, ...) sowie durch die Wiederherstellung der
Umwelt.

Da Noteinsatzpläne vorrangig die Reaktion auf die unmittelbaren Ursachen und Folgen eines Ereignisses
behandeln, ist die Wiederherstellung nur ein begrenzter Teil davon. Die NEP müssen jedoch zumindest die Verfahren
für die Rückkehr zur Normalität und/oder die Wiederherstellung im Sinne von Artikel 40 des Königlichen Erlasses
vom 22. Mai 2019 enthalten.

Um für die Wiederherstellung optimale Voraussetzungen zu schaffen, organisieren Bürgermeister und Gouver-
neure in ihren Noteinsatzplänen denn auch den Übergang vom eigentlichen Krisenmanagement zur Wiederherstel-
lung. Dies ist auch ein integraler Bestandteil ihrer Aufträge im Rahmen der strategischen Koordination einer
Notsituation.

Die Modalitäten und der Umfang dieses Übergangs können variieren, insbesondere weil die zuständigen
Behörden und die Situationen sich je nach der betreffenden Notsituation und ihren Folgen unterscheiden.

4.1 Organisation des Übergangs
Sobald die Situation wieder unter Kontrolle ist und das Risiko einer Verschlechterung oder einer weiteren

Notsituation vernünftigerweise ausgeschlossen werden kann, muss die Bewältigung zu Beginn der Krise durch die
Organisation der Rückkehr zur Normalität oder zu einem eventuellen Zeitraum der Wiederherstellung abgelöst
werden. Die Organisation dieses Übergangs muss schrittweise zu einer Bewältigung der Krise und einer Rückkehr zur
Situation vor der Krise oder, im Falle dauerhafter Folgen, zu einer angepassten Situation führen.

Die Sicherstellung des Übergangs zur Rückkehr zur Normalität oder zu einem Zeitraum der Wiederherstellung,
der möglicherweise im Anschluss an eine Notsituation einsetzen kann, gehört zu den Aufgaben der Behörde, die mit
der strategischen Koordination der Notsituation beauftragt ist. Die Organisation dieses Übergangs ist Teil der
Krisenbewältigung und geht daher der Aufhebung der Phase durch die zuständige Behörde voraus. Dieser Auftrag
wird nach den Grundsätzen des Krisenmanagements umgesetzt, indem die in diesem Rahmen geschaffenen Strukturen
in Anspruch genommen werden. Bestimmte Aspekte der Bewältigung können jedoch gegebenenfalls Ad-hoc-
Ausschüssen anvertraut werden oder die Beteiligung anderer Akteure erfordern.

Im Falle dauerhafter Auswirkungen dient die Übergangsphase dazu, die zu Beginn der Krise ergriffenen
Schutzmaßnahmen aufzuheben oder anzupassen, eventuell neue Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die auf der
Grundlage einer umfassenderen Kenntnis der voraussichtlichen Folgen als notwendig erachtet werden, den Dialog mit
allen Beteiligten allmählich wiederherzustellen und die Bewältigung des Zeitraums der Wiederherstellung vorzube-
reiten.

Die Organisation dieses Übergangs muss auf der Grundlage einer möglichst genauen und umfassenden
Bewertung der Situation und der voraussichtlichen Folgen eine Anpassung der Schutzmaßnahmen und der Zonen, in
denen sie angewandt werden, ermöglichen. Sie muss zudem eine konkrete Bestimmung der Strategie für die
Weiterverfolgung insbesondere der gesundheitlichen und sozioökonomischen Folgen, die Sanierung der betroffenen
Zonen und die Kommunikation ermöglichen. In dieser Phase wird erneut eine Beratung mit den Beteiligten organisiert,
die direkt von der Umsetzung der Strategie für die Rückkehr zur Normalität betroffen sind, wobei ihre Beteiligung
schrittweise zunimmt.

Ziel ist es, der Bevölkerung so schnell wie möglich die Rückkehr zum normalen Leben zu ermöglichen.
Dies setzt voraus:
* dass die dringenden Maßnahmen (Aufhebung der Aufforderung zum Aufenthalt an einem sicheren Ort,

eventuelle Rückkehr der evakuierten Bevölkerung, Aufhebung verschiedener Verbote, ...) ganz oder teilweise
aufgehoben oder angepasst werden,

* und dass gegebenenfalls bestimmte nicht dringende Maßnahmen (Empfehlungen in Bezug auf bestimmte
Tätigkeiten, Änderungen des Verhaltens ...) in den Alltag der betreffenden Bürger integriert werden können.

4.2 Zeitraum der Wiederherstellung
Wenn die Folgen der Notsituation dies erfordern, beginnt nach Ende der operativen und/oder strategischen

Koordination ein Zeitraum der Wiederherstellung.
Der Zeitraum der Wiederherstellung ist oft ein längerer Prozess (von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren) als

die Krisenbewältigung.
4.2.1 Ziele und Maßnahmen
Wenn auch nicht unbedingt alle Wiederherstellungsmaßnahmen in den Zuständigkeitsbereich des Gouverneurs

oder Bürgermeisters fallen, müssen diese dennoch im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zur Kohärenz der gesamten
Wiederherstellungsstrategie auf ihrem Gebiet beitragen, mit dem Ziel, insbesondere Folgendes zu verfolgen:

- Schutz der Bevölkerung,
- Information, Begleitung und Unterstützung der Betroffenen, bis sie wieder ein ausgewogenes Leben führen

können,
- schrittweise Sanierung der betroffenen Gebiete (einschließlich Sicherung und Säuberung),
- Kontinuität der Routinetätigkeiten der Disziplinen und öffentlichen Dienste auf allen Ebenen,
- Wiederherstellung der wirtschaftlichen Tätigkeiten und des sozialen Gefüges (einschließlich der Rückkehr

evakuierter Personen und der Organisation von Gedenkveranstaltungen),
- Weiterverfolgung von gerichtlichen Untersuchungen und Gerichtsverfahren,
- Information nach Ende der Krise (einschließlich Informationen in Bezug auf Entschädigungsanträge).
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Dazu fassen der Bürgermeister und der Gouverneur die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse in
Absprache mit den anderen Behörden und Diensten. Darüber hinaus sorgen sie für die Übertragung und
Weiterverfolgung von Maßnahmen, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, und bauen die erforderliche
Zusammenarbeit auf.

Während des Zeitraums der Wiederherstellung können die föderierten Teilgebiete und die unter ihrer Autorität
stehenden Dienste aufgrund ihrer verschiedenen Zuständigkeiten, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft,
Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen, Abfallwirtschaft, Raumordnung, Raumplanung usw. eine wichtige Rolle
spielen.

4.2.2 Allgemeine Organisation
Der Bürgermeister und der Gouverneur können ihre Aufträge im Rahmen des Zeitraums der Wiederherstellung

auf verschiedene Arten organisieren (Bestimmung eines Personalmitglieds zu diesem Zweck, Einsetzung einer
Arbeitsgruppe, die sich aus den für die erforderlichen Wiederherstellungsmaßnahmen zuständigen Behörden und
Diensten sowie aus den betroffenen oder interessierten Gemeinden zusammensetzt...).

Der Noteinsatzplanungskoordinator kann seinerseits an Folgendem teilnehmen:
- Maßnahmen, die die zuständige Behörde zugunsten der Betroffenen bei den verschiedenen zuständigen

Behörden ergreifen kann: Überwachung und Unterstützung über eine Erfassung beim Katastrophenfonds, Solidari-
tätsaktionen usw.,

- administrative oder materielle Begleitung der betroffenen Bevölkerung,
- Psychosozialer Koordinierungsausschuss (PSKA), der die Übertragung45 und die Organisation der psychosozi-

alen Unterstützung der betroffenen Personen während des Zeitraums der Wiederherstellung beaufsichtigt,
- Koordination mit dem Informationsbeamten im Rahmen der Information der Bevölkerung.
5. Schlussbestimmungen
Die folgenden Rundschreiben werden ab dem Datum der Veröffentlichung des vorliegenden Rundschreibens

aufgehoben:
- Ministerielles Rundschreiben NPU-1 vom 26. Oktober 2006 über die Noteinsatzpläne,
- Ministerielles Rundschreiben NPU-2 vom 30. März 2009 über den allgemeinen Noteinsatzplan des Provinzgou-

verneurs,
- Ministerielles Rundschreiben NPU-3 vom 30. März 2009 über die Billigung der provinzialen Noteinsatzpläne,
- Ministerielles Rundschreiben NPU-4 vom 30. März 2009 über die Disziplinen,
- Ministerielles Rundschreiben NPU-5 vom 10. Dezember 2009 über die besonderen Noteinsatzpläne des

Provinzgouverneurs zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen.
Wir hoffen, dass diese Informationen Ihnen dienlich sein werden und danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit.
Brüssel, den 14. Mai 2024
Mit freundlichen Grüßen

F. VANDENBROUCKE

A. VERLINDEN

Fußnote

1 B.S. vom 27. Juni 2019 (d. Übers.: B.S. vom 2. April 2020), im Folgenden: ″Königlicher Erlass vom 22. Mai 2019″
2 Für die Brüsseler Agglomeration versteht man unter Gouverneur: die aufgrund von Artikel 48 des

Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen zuständige Behörde der Brüsseler Agglomeration
3 Siehe Begriffsbestimmung in Artikel 1 Nr. 5 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019
4 Rundschreiben DMH/2017/D2/Psychosocialer Einsatzplan, B.S. vom 25. Juli 2017,

https://www.health.belgium.be/sites/default/ files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/pips_2017.pdf
5 Siehe 2.3 Allgemeiner Noteinsatzplan (ANEP)/Besonderer Noteinsatzplan (BNEP)
6 Siehe 2.4 Monodisziplinäre Einsatzpläne
7 Siehe 2.3 Allgemeiner Noteinsatzplan (ANEP)/Besonderer Noteinsatzplan (BNEP)
8 Siehe 2.3 Allgemeiner Noteinsatzplan (ANEP)/Besonderer Noteinsatzplan (BNEP)
9 Siehe Artikel 1 Nr. 16 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019
10 Artikel 4 § 4 letzter Absatz des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 und Nr. 2.1.2
11 Siehe Artikel 9 des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, B.S. vom 31. Juli 2007 (d. Übers.: B.S.

vom 25. Juni 2008)
12 In Bezug auf den Provinzgouverneur sind beispielsweise folgende Verpflichtungen in Bezug auf die BNEP zu

nennen:
- Gemäß dem Zusammenarbeitsabkommen vom 16. Februar 2016 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen

Region, der Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle
mit gefährlichen Stoffen ist der Gouverneur verpflichtet, für jeden Seveso-Betrieb der oberen Klasse, der sich auf dem
Gebiet seiner Provinz befindet, einen Seveso-BNEP zu erstellen.

- Gemäß dem Königlichen Erlass vom 1. März 2018 zur Festlegung des Noteinsatzplans für nukleare und
radiologische Risiken für das belgische Staatsgebiet muss der Gouverneur, wenn das Gebiet seiner Provinz von einer
nuklearen Noteinsatzplanungszone betroffen ist, in Zusammenarbeit mit den anderen Gouverneuren, deren Gebiet von
der betreffenden Noteinsatzplanungszone betroffen ist, einen zonalen BNEP erstellen.

- Gemäß dem Königlichen Erlass vom 18. Mai 2020 zur Festlegung des nationalen Noteinsatzplans über die
Vorgehensweise bei einer terroristischen Geiselnahme oder einem Terroranschlag ist der Gouverneur mit der Erstellung
eines BNEP für das Risiko einer terroristischen Geiselnahme oder eines Terroranschlags beauftragt.

13 B.S. vom 6. März 2018 (d. Übers.: B.S. vom 3. Juni 2019)
14 Siehe Artikel 1 Nr. 7 und 8 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019 und monodisziplinäre Anlagen
1 5 Rundschreiben DMH/2017/D2/medizinischer Einsatzplan,

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/cm_pim_2017_fr.pdf
16 Psychosozialer Einsatzplan, siehe Fußnote 7
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17 Das D5-Team ist ein Netzwerk professioneller Kommunikationsbeauftragter, das vom Nationalen Krisenzen-
trum eingerichtet wurde, um die Disziplin 5 bei der Krisenkommunikation zu unterstützen. Auf freiwilliger Basis
stellen sich die Mitglieder des D5-Teams zur Verfügung, um Behörden in Notsituationen zu unterstützen. Das D5-Team
wird vom Nationalen Krisenzentrum über die föderalen Dienste der Gouverneure aktiviert. Weitere Informationen
über das D5-Team finden Sie auf der Website des Nationalen Krisenzentrums.

18 Psychosozialer Einsatzplan, siehe Fußnote 7
19 zum Beispiel wissen, wie man sie einsatzfähig macht und wo man das nötige Material findet
20 Es wird empfohlen, die PSEP-Vorlage (″PSEP-Canevas″) zu verwenden, nämlich die vom FÖD Volksgesundheit

bereitgestellte föderale Vorlage des lokalen PSEP-Plans. Bei der Erstellung dieses Plans arbeitet der LPSK mit dem
Noteinsatzplanungskoordinator zusammen.

21 Der FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt hat Dokumente mit weiteren
Informationen zu diesem Thema erstellt, darunter ein Profil des lokalen psychosozialen Koordinators, das auf seiner
Website verfügbar ist.

22 B.S. vom 17. Juli 2014 (d. Übers.: B.S. vom 17. Mai 2016), im Folgenden: ″Königlicher Erlass vom 10. Juni 2014″
23 B.S. vom 2. März 2007 (d. Übers.: B.S. vom 28. Dezember 2008)
24 B.S. vom 2. Februar 2009
25 Siehe Fußnote 33
26 Siehe Fußnote 7
27 Da Personen, die nach (möglichen) Opfern suchen, ebenfalls diese Hotline verwenden werden, ist eine enge

Abstimmung zwischen Disziplin 2 und Disziplin 5 erforderlich. Konkret werden Rotkreuzhelfer (SISU) zum Personal
dieser Hotline gehören und Zugang zu relevanten Informationen haben, um Angehörige und Betroffene zu
informieren.

28 B.S. vom 22. Dezember 1992 (d. Übers.: B.S. vom 15. Dezember 1996)
29 B.S. vom 31. Oktober 2017 (d. Übers.: B.S. vom 18. Dezember 2017)
30 Unter personeller Verstärkung versteht man die Bereitstellung von spezifischen Fähigkeiten und Fachwissen.
31 Unter öffentlichen Diensten sind insbesondere die technischen Dienste der Gemeinde oder Provinz, die

föderierten Teilgebiete, der öffentlichen Unternehmen usw. zu verstehen.
32 Umfassende Informationen zu dieser Methode finden Sie in der Broschüre ″Arbeitsprozess Krisenkommunika-

tion (APKK): Ein pragmatisches Modell für Disziplin 5″, die auf der NCCN-Website erhältlich ist.
33 B.S. vom 2. März 2007 (d. Übers.: B.S. vom 28. Dezember 2008)
34 B.S. vom 2. Februar 2009 (d. Übers.: B.S. vom 18. Dezember 2017)
35 Medizinischer Einsatzplan, siehe Fußnote 33
36 Dieses Eskalationsrisiko kann auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren beurteilt werden, darunter unter

anderem:

- Notwendigkeit einer Verstärkung,

- Anzahl der betroffenen Bürger,

- Auswirkungen auf die Umwelt,

- Schwere der Bedrohung für die Bevölkerung oder die Umwelt,

- Dauer der Notsituation,

- Berichterstattung in den Medien.
37 In dem Ausnahmefall, dass kein Konsens zwischen den verschiedenen operativen Leitern erreicht werden kann,

kann der Dir-PC-Ops als Verantwortlicher für die operative Koordination die endgültige Entscheidung treffen. Der
operative Leiter, mit dem keine Einigung erzielt werden kann, kann verlangen, dass seine Ablehnung im Logbuch
vermerkt wird. Wenn ein operativer Leiter aus offensichtlichen Sicherheits- und Gefahrengründen mit einer
Entscheidung nicht einverstanden ist, kann die zuständige Behörde, insbesondere wenn die Diskussion die strategische
Koordination betrifft, die Entscheidung des Dir-PC-Ops bestätigen oder aufheben.

38 Gegebenenfalls einschließlich eines Vertreters der regionalen Behörde, die das von der Notsituation betroffene
Straßennetz, die Infrastruktur, die Wasserstraße, das natürliche Milieu usw. verwaltet.

39 Artikel 118 des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit
40 Gegebenenfalls auf der Grundlage der Empfehlungen des Beraters, der speziell für die Bewertung der mit einem

Personaleinsatz verbundenen Risiken bestimmt wurde.
41 Artikel 182 des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit; Artikel 27 des Gesetzes vom 5. August 1992

über das Polizeiamt
42Artikel 9 § 2 Nr. 3 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019
43 Königlicher Erlass vom 26. April 2024 zur Festlegung des nationalen Noteinsatzplans, B.S. vom 14. Mai 2024 (d.

Übers.: B.S. vom 27. Januar 2025)
44 Art. 27 § 2 und Art. 28 § 2 des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2019
45 Die Koordination der psychosozialen Hilfe während des Zeitraums der Wiederherstellung sollte so schnell wie

möglich an die Behörden und Dienste der föderierten Teilgebiete übertragen werden, die für die psychosoziale
Betreuung und Versorgung zuständig sind.
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t\eZ\̂;Y\̂;aednegmeX\X

74128 MONITEUR BELGE — 25.09.2025 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



ÏÐàÐaednegmeX;x

ÏÐáÐaednegmeX;s

ÏÐâÐaednegmeX;w

74129MONITEUR BELGE — 25.09.2025 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
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